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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Tag I N H A LT  Seite

Haushaltsbegleitgesetz 2023/2024

Vom 21. Dezember 2022

Der Landtag hat am 16. Dezember 2022 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Landeshaushaltsordnung  
für Baden-Württemberg

§ 79 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württem-
berg vom 19. Oktober 1971 (GBl. S. 428), die zuletzt 
durch das Gesetz vom 23. März 2022 (GBl. S. 213) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

 »(3) Die Landesoberkasse Baden-Württemberg ist die 
zentrale Landeskasse. Sie ist im Rahmen der Aufga-
ben des Cash Managements Verantwortlicher im Sinne 
von Artikel 4 Nummer 7 der Datenschutz-Grundver-
ordnung.«

2. Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Absätze 4 
und 5.

Artikel 2

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes  
Baden-Württemberg

Die Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) des Landes-
besoldungsgesetzes Baden-Württemberg vom 9. No-
vember 2010 (GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 15. November 2022 (GBl. S. 541) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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1. § 46 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

 »Das Wissenschaftsministerium kann seine Zustän-
digkeit nach Satz 4 allgemein oder im Einzelfall auf 
die Hochschule übertragen; in diesen Fällen ist die 
Änderung der Funktionsbeschreibung dem Wissen-
schaftsministerium anzuzeigen.«

2. In § 48 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter »in Fällen 
des Absatzes 1 Satz 4« gestrichen.

Artikel 5

Änderung des Studierendenwerksgesetzes

§ 12 des Studierendenwerksgesetzes in der Fassung vom 
15. September 2005 (GBl. S. 621), das zuletzt durch 
 Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. 
S. 1204, 1226) geändert worden ist, wird folgender Ab-
satz 6 angefügt:

»(6) Die Zuschüsse zu den Investitionen im Verpfle-
gungsbereich können auch als Investitionskostenfinanz-
hilfe auf Antrag gewährt werden. Die Voraussetzungen 
zur Gewährung dieser Finanzhilfe regelt das Wissen-
schaftsministerium durch Verwaltungsvorschrift.«

Artikel 6

Änderung des Gesetzes über die Landesanstalt  
Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg

§ 2 des Gesetzes über die Landesanstalt Schienenfahr-
zeuge Baden-Württemberg vom 17. März 2015 (GBl. 
S. 164), das zuletzt durch Artikel 49 des Gesetzes vom 
11. Februar 2020 (GBl. S. 37, 43) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 werden nach den Wörtern »Beschaffung 
und Verpachtung von Fahrzeugen« die Wörter »und 
der Planung, dem Erwerb, dem Bau und der An- und 
Verpachtung von Wartungs- und Instandhaltungsein-
richtungen einschließlich Reinigungs- sowie aller er-
forderlichen Abstell- und Gleisanlagen und sonstigen 
Zuwegungen« eingefügt.

2. Absatz 2 werden die folgenden Sätze angefügt:

 »Sie kann darüber hinaus Fahrzeuge sowie Wartungs- 
und Instandhaltungseinrichtungen, die für den öffent-
lichen Schienenpersonennahverkehr in Baden-Würt-
temberg sowie in grenzüberschreitenden Verkehrsnet-
zen und -linien zeitweise oder gänzlich nicht mehr 
verwendet werden können, unter Beachtung der 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
nach §§ 7, 34 der Landeshaushaltsordnung für Baden-
Württemberg verpachten oder veräußern. Eine Ver-
pachtung von Fahrzeugen auch außerhalb des Landes 
ist zulässig, soweit die Voraussetzungen des Satzes 3 
vorliegen.«

1. Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 14 wird wie folgt 
geändert:

a) Nach der Amtsbezeichnung »Seminarschulrat« 
wird in einer neuen Zeile folgende Amtsbezeich-
nung eingefügt:

 »Sonderpädagogikabteilungsleiter8)

 –  als Leiter einer Abteilung eines sonderpädago-
gischen Bildungs- und Beratungszentrums mit 
Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 425 
Schülern

 –  als Leiter einer Abteilung eines sonderpädago-
gischen Bildungs- und Beratungszentrums mit 
sonstigen Förderschwerpunkten mit mehr als 
210 Schülern«.

b) Fußnote 8 wird wie folgt gefasst:

 »8)  Für jede Gemeinschaftsschule, jede Realschule, jeden Ver-
bund mit einer Realschule oder jedes sonder pädagogische 
Bildungs- und Beratungszentrum dürfen höchstens zwei 

Planstellen für Abteilungsleitungen ausgebracht werden.«

2. Im Abschnitt Besoldungsgruppe A 15 wird bei der 
Amtsbezeichnung »Studiendirektor« mit Funktions-
zusätzen nach dem Funktionszusatz »– als der stän-
dige Vertreter des Leiters des Landesgymnasiums für 
Hochbegabte mit Internat und Kompetenzzentrum 
Schwäbisch Gmünd1)« in einer neuen Zeile folgender 
Funktionszusatz eingefügt:

 »–  als der ständige Vertreter des Leiters des MINT-
Exzellenzgymnasiums mit Internat Bad Saulgau1)«.

3. Im Abschnitt Besoldungsgruppe A 16 wird bei der 
Amtsbezeichnung »Oberstudiendirektor« nach dem 
Funktionszusatz »– als Leiter des Landesgymnasiums 
für Hochbegabte mit Internat und Kompetenzzentrum 
Schwäbisch Gmünd« in einer neuen Zeile folgender 
Funktionszusatz eingefügt:

 »–  als Leiter des MINT-Exzellenzgymnasiums mit 
Internat Bad Saulgau«.

Artikel 3

Änderung des Ernennungsgesetzes

In § 4 Satz 1 Nummer 11 des Ernennungsgesetzes in der 
Fassung vom 29. Januar 1992 (GBl. S. 141), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 15. November 2022 
(GBl. S. 549) geändert worden ist, werden nach den 
Wörtern »Zweiten Konrektoren,« die Wörter »die Son-
derpädagogikabteilungsleiter,« eingefügt.

Artikel 4

Änderung des Landeshochschulgesetzes

Das Landeshochschulgesetz vom 1. Januar 2005 (GBl. 
S. 1), das zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom  
21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 2) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:
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»Dieses gilt auch für die Leitung der oberen Vermes-
sungsbehörde nach Absatz 2 Nummer 2.«

Artikel 9

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Das Finanzausgleichsgesetz in der Fassung vom 1. Ja-
nuar 2000 (GBl. S. 14), das zuletzt durch Artikel 5 der 
Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 2) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1. In § 1 Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter »497,2 
Millionen Euro im Jahr 2021, 827,9 Millionen Euro 
im Jahr 2022, 889,5 Millionen Euro im Jahr 2023, 
892,5 Millionen Euro im Jahr 2024« durch die 
 Wörter »1 021,8 Millionen Euro im Jahr 2023, 898,5 
Millionen Euro im Jahr 2024« ersetzt.

 2. § 1b wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Wörter »im Jahr 2021 
zu 81,01 Prozent, im Jahr 2022 zu 81,05 Prozent 
und ab dem Jahr 2023 « gestrichen.

b) In Nummer 2 werden die Wörter »im Jahr 2021 
zu 18,99 Prozent, im Jahr 2022 zu 18,95 Prozent 
und ab dem Jahr 2023 « gestrichen.

 3. § 2 Nummer 5 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

»a)  225 630 000 Euro für die Zuweisung nach § 15 
Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes über die Pla-
nung, Organisation und Gestaltung des öffentli-
chen Personennahverkehrs,«.

 4. § 3a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Wörter »97 Millionen 
Euro« durch die Wörter »120 Millionen Euro im 
Jahr 2023 und 140 Millionen Euro ab dem Jahr 
2024« ersetzt.

b) In Nummer 2 werden die Wörter »1 108 Millio-
nen Euro im Jahr 2020 und« und die Wörter »ab 
dem Jahr 2021« gestrichen.

 5. In § 7 Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort 
 »Fläche« die Wörter »nach der amtlichen Flächen-
statistik« eingefügt.

 6. § 11 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Aus-
gleich der ihnen durch das Sonderbehörden-Ein-
gliederungsgesetz, durch Artikel 1 des Ver wal-
tungsstruktur-Reformgesetzes, durch das baden-
württem bergische Ausführungsgesetz zum Pros-
tituiertenschutzgesetz und durch Artikel 1 Num- 
mer 21 des Gesetzes zur Änderung des  Jagd- und 
Wildtier managementgesetzes und des ForstBW-
Gesetzes übertragenen Aufgaben pauschale Zu-
weisungen.«

b) In Satz 2 werden die Wörter »im Jahr 2020 
478,9111 Millionen Euro« durch die Wörter »im 
Jahr 2023 548,115 Millionen Euro« ersetzt.

Artikel 7

Änderung des Landesgemeindeverkehrs- 
finanzierungsgesetzes

Das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz vom 
20. Dezember 2010 (GBl. S. 1062), das zuletzt durch das 
Gesetz vom 19. November 2019 (GBl. S. 484) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Das Land stellt für Vorhaben nach diesem Gesetz, 
für die Landes-Kofinanzierung von Vorhaben nach 
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in der 
Fassung vom 28. Januar 1988 (BGBl. I S. 101),  
das zuletzt durch Artikel 323 der Verordnung vom  
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328, 1366) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung sowie 
für die Landes-Kofinanzierung von Förderpro-
grammen des Bundes für Infrastrukturvorhaben  
des öffentlichen Verkehrs jährlich Finanzmittel für 
Investitionen in Höhe von 320 Millionen Euro zur 
Verfügung.«

b) Folgender Satz wird angefügt:

 »Aus diesen Finanzmitteln kann auch die Vergü-
tung von Bewilligungsstellen finanziert werden, 
die für die Bearbeitung der entsprechenden Förder-
fälle im Bereich der Fahrzeugförderung anfällt.«

2. § 2 Nummer 11 wird wie folgt gefasst:

 »11.  die Beschaffung von Personenkraftwagen und 
Kraftomnibussen im Sinne von § 4 Absatz 4 
Nummer 1 und 2 des Personenbeförderungs-
gesetzes in der Fassung vom 8. August 1990 
(BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822) 
geändert worden ist sowie die Umrüstung von 
solchen Fahrzeugen mit konventionellem auf 
 einen alternativen Antrieb, soweit diese zum 
E rhalt, zur Einrichtung und zur Verbesserung 
von Linienverkehren und bedarfsgesteuerten 
 Linienverkehren nach §§ 42, 43 Satz 1 Num- 
mer 2 oder § 44 des Personenbeförderungsgeset-
zes erforderlich und hierfür geeignet sind und 
überwiegend für diese Verkehre eingesetzt wer-
den, sowie die Beschaffung von Schienenfahr-
zeugen des öffentlichen Personennahverkehrs;«.

Artikel 8

Änderung des Vermessungsgesetzes  
für Baden-Württemberg

§ 7 Absatz 3 des Vermessungsgesetzes für Baden-Würt-
temberg vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 509), das zuletzt 
durch Artikel 26 der Verordnung vom 21. Dezember 
2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) geändert worden ist, wird fol-
gender Satz angefügt:
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 7. In § 13 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, § 27 Absatz 1 
Satz 2 und § 28 Absatz 2 werden nach dem Wort 
»Fläche« jeweils die Wörter »nach der amtlichen 
Flächenstatistik« eingefügt.

 8. § 29b Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Die Zuweisungen betragen 990,6 Millionen Euro 
im Jahr 2023 und 925,6 Millionen Euro ab dem Jahr 
2024.«

 9. § 29c Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Im Jahr 2023 werden die Nettobetriebsausgaben um 
die Zuweisungen des Landes für erstattete Eltern-
beiträge und Gebühren sowie für die für den Zeit-
raum vom 12. April 2021 bis zum 7. Januar 2022 er-
statteten Aufwendungen für die Corona-Antigentests 
und PCR-Pooltests in Höhe von insgesamt 155,0 
Millionen Euro reduziert.«

10. § 30 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 »(3) In den Fällen des § 7 Absatz 6 Nummer 1 sowie 
des § 30 Absatz 2 Nummer 1 und 2 ist jeweils der 
Durchschnitt der Zahlen maßgebend, die von den 
Streitkräften auf den Stichtag der letzten drei Jahre 
vor Beginn des Finanzausgleichsjahres bekannt 
 gegeben wurden; der Stichtag kann von § 143 der 
Gemeindeordnung abweichen. Im Fall des § 30 
 Absatz 2 Nummer 3 ist die durchschnittliche Bele-
gungszahl im vorangegangenen Jahr maßgebend;  
sie wird der Zahl der zum Stichtag nach § 143 der 
Gemeindeordnung tatsächlich gemeldeten Personen 
gegenübergestellt.«

11. § 39 wird folgender Absatz 43 angefügt:

 »(43) Für die Jahre 2023 und 2024 bleibt die vom Sta-
tistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 
2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung be-
stimmend. Im Jahr 2025 wird die vom Statistischen 
Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 wei-
tergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 
2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 wei-
tergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 
2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt.«

Artikel 10

Weitere Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

§ 11 Absatz 4 Satz 5 das Finanzausgleichsgesetzes in der 
Fassung vom 1. Januar 2000 (GBl. S. 14), das zuletzt 
durch Artikel 9 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:

»Der Zuweisungsbetrag wird auf die einzelnen Stadt- 
und Landkreise wie folgt aufgeteilt:

Kreis Prozent 

Stuttgart, Stadtkreis 3,533

Böblingen 3,159

Esslingen 3,092

c) Sätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst:

 »Die Zuweisungen nach Satz 2 in Verbindung mit 
Satz 3 erhöhen sich in den Jahren 2023 und 2024 
um jeweils 3,2991 Millionen Euro. Der Zu-
weisungsbetrag wird auf die einzelnen Stadt- und 
Landkreise wie folgt aufgeteilt:

 Kreis Prozent 

 Stuttgart, Stadtkreis 3,532
 Böblingen 3,158
 Esslingen 3,091
 Göppingen 2,169
 Ludwigsburg 3,127
 Rems-Murr-Kreis 3,077
 Heilbronn, Stadtkreis 0,876
 Heilbronn, Landkreis 2,868
 Hohenlohekreis 1,663
 Schwäbisch Hall 2,973
 Main-Tauber-Kreis 2,284
 Heidenheim 1,367
 Ostalbkreis 3,074
 Baden-Baden, Stadtkreis 0,370
 Karlsruhe, Stadtkreis 0,716
 Karlsruhe, Landkreis 3,911
 Rastatt 2,266
 Heidelberg, Stadtkreis 0,500
 Mannheim, Stadtkreis 2,681
 Neckar-Odenwald-Kreis 2,365
 Rhein-Neckar-Kreis 4,285
 Pforzheim, Stadtkreis 0,406
 Calw 1,800
 Enzkreis 2,020
 Freudenstadt 1,798
 Freiburg, Stadtkreis 0,622
 Breisgau-Hochschwarzwald 3,815
 Emmendingen 2,064
 Ortenaukreis 4,573
 Rottweil 1,906
 Schwarzwald-Baar-Kreis 2,331
 Tuttlingen 1,691
 Konstanz 2,175
 Lörrach 2,150
 Waldshut 2,287
 Reutlingen 2,553
 Tübingen 1,847
 Zollernalbkreis 2,206
 Ulm, Stadtkreis 0,510
 Alb-Donau-Kreis 2,819
 Biberach 2,347
 Bodenseekreis 2,056
 Ravensburg 3,524
 Sigmaringen 2,147 

 Summe 100,000.«

d) Sätze 6 und 7 werden aufgehoben.
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Der Zuweisungsbetrag wird auf die einzelnen Stadt- und 
Landkreise wie folgt aufgeteilt:

Kreis Prozent 

Stuttgart, Stadtkreis 3,553

Böblingen 3,177

Esslingen 3,110

Göppingen 2,182

Ludwigsburg 3,145

Rems-Murr-Kreis 3,096

Heilbronn, Stadtkreis 0,881

Heilbronn, Landkreis 2,885

Hohenlohekreis 1,673

Schwäbisch Hall 2,991

Main-Tauber-Kreis 2,298

Heidenheim 1,376

Ostalbkreis 3,093

Baden-Baden, Stadtkreis 0,372

Karlsruhe, Stadtkreis 0,721

Karlsruhe, Landkreis 3,935

Rastatt 2,280

Heidelberg, Stadtkreis 0,503

Mannheim, Stadtkreis 2,096

Neckar-Odenwald-Kreis 2,379

Rhein-Neckar-Kreis 4,311

Pforzheim, Stadtkreis 0,408

Calw 1,810

Enzkreis 2,032

Freudenstadt 1,808

Freiburg, Stadtkreis 0,625

Breisgau-Hochschwarzwald 3,838

Emmendingen 2,076

Ortenaukreis 4,600

Rottweil 1,917

Schwarzwald-Baar-Kreis 2,345

Tuttlingen 1,702

Konstanz 2,188

Lörrach 2,163

Waldshut 2,301

Reutlingen 2,568

Tübingen 1,858

Zollernalbkreis 2,220

Ulm, Stadtkreis 0,513

Alb-Donau-Kreis 2,836

Biberach 2,361

Bodenseekreis 2,069

Ravensburg 3,545

Sigmaringen 2,160 

Summe 100,000.«

Kreis Prozent 

Göppingen 2,169

Ludwigsburg 3,127

Rems-Murr-Kreis 3,078

Heilbronn, Stadtkreis 0,876

Heilbronn, Landkreis 2,868

Hohenlohekreis 1,663

Schwäbisch Hall 2,973

Main-Tauber-Kreis 2,285

Heidenheim 1,368

Ostalbkreis 3,075

Baden-Baden, Stadtkreis 0,370

Karlsruhe, Stadtkreis 0,716

Karlsruhe, Landkreis 3,912

Rastatt 2,266

Heidelberg, Stadtkreis 0,500

Mannheim, Stadtkreis 2,668

Neckar-Odenwald-Kreis 2,365

Rhein-Neckar-Kreis 4,286

Pforzheim, Stadtkreis 0,406

Calw 1,800

Enzkreis 2,020

Freudenstadt 1,798

Freiburg, Stadtkreis 0,622

Breisgau-Hochschwarzwald 3,815

Emmendingen 2,064

Ortenaukreis 4,573

Rottweil 1,906

Schwarzwald-Baar-Kreis 2,332

Tuttlingen 1,691

Konstanz 2,175

Lörrach 2,150

Waldshut 2,288

Reutlingen 2,553

Tübingen 1,847

Zollernalbkreis 2,207

Ulm, Stadtkreis 0,510

Alb-Donau-Kreis 2,819

Biberach 2,347

Bodenseekreis 2,056

Ravensburg 3,525

Sigmaringen 2,147 

Summe 100,000.«

Artikel 11

Weitere Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

§ 11 Absatz 4 Satz 5 das Finanzausgleichsgesetzes in der 
Fassung vom 1. Januar 2000 (GBl. S. 14), das zuletzt 
durch Artikel 10 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:
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Gesetz über die Feststellung des  
Staatshaushaltsplans von  

Baden-Württemberg für die  
Haushaltsjahre 2023/2024 

(Staatshaushaltsgesetz 2023/2024 –  
StHG 2023/2024)

Vom 21. Dezember 2022

Der Landtag hat am 21. Dezember 2022 das folgende 
Gesetz beschlossen:

§ 1

Feststellung des Staatshaushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Staatshaus-
haltsplan des Landes Baden-Württemberg wird in Ein-
nahme und Ausgabe festgestellt:

1. für das Haushaltsjahr 2023 auf 62 864 796 300 Euro,

2. für das Haushaltsjahr 2024 auf 60 976 489 200 Euro.

§ 2

(weggefallen)

§ 3

Bewirtschaftung von Planstellen und Stellen

(1) Die Besetzung von Planstellen mit teilzeitbeschäftig-
ten planmäßigen Beamtinnen und Beamten oder Richte-
rinnen und Richtern ist wie folgt zulässig:

1. Eine Planstelle darf auch mit zwei zu je 50 Prozent 
teilzeitbeschäftigten oder, soweit nach dem Landesbe-
amtengesetz (LBG) zulässig, mit drei zu je mindestens 
30 Prozent außerhalb von § 69 Absatz 3 LBG unter-
hälftig teilzeitbeschäftigten Personen besetzt werden; 
bei unterhälftiger Teilzeit darf die Gesamtarbeitszeit 
der drei Personen die regelmäßige Gesamtarbeitszeit 
von einer Vollzeitkraft nicht überschreiten. Zwei Plan-
stellen dürfen auch mit drei, drei Planstellen mit vier 
teilzeitbeschäftigten Personen besetzt werden; dabei 
darf die Gesamtarbeitszeit dieser drei beziehungs-
weise vier Personen die regelmäßige Gesamtarbeits-
zeit von zwei beziehungsweise drei Vollzeitkräften 
nicht übersteigen.

2. Abweichend von Nummer 1 darf eine Planstelle auch 
mit zwei, dürfen zwei Planstellen mit drei und drei 
Planstellen mit vier nach § 69 Absatz 3 LBG unter-
hälftig teilzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten 
oder Richterinnen und Richtern besetzt werden; dabei 
sind für den Umfang der von diesen Personen besetz-
ten Planstellen weiterhin die Verhältnisse vor Antritt 
der Elternzeit nach der Arbeitszeit- und Urlaubsver-
ordnung (AzUVO) maßgebend.

Artikel 12

Änderung des Landesplanungsgesetzes

§ 43 Absatz 1 des Landesplanungsgesetzes in der Fas-
sung vom 10. Juli 2003 (GBl. 2003, S. 385), das zuletzt 
durch Gesetz vom 15. November 2022 (GBl. S. 537) ge-
ändert worden ist, wird folgender Satz angefügt:

»Die Regionalverbände erhalten für die Umsetzung des 
Planungsauftrags aus dem Landesklimagesetz einen zu-
sätzlichen jährlichen Zuschuss in Höhe von 2.500.000 
Euro zu jeweils gleichen Teilen.«

Artikel 13

Änderung des Gesetzes zur Änderung des  
Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleich-

gesetzes und der Kindertagesstättenverordnung

Artikel 6 des Gesetzes zur Änderung des Kindertages-
betreuungsgesetzes, des Finanzausgleichgesetzes und 
der Kindertagesstättenverordnung vom 19. November 
2019 (GBl. S. 476) wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird aufgehoben.

2. Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

 »(3) Artikel 2 und 5 treten am 1. Juli 2023 in Kraft.«

Artikel 14

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft, soweit 
in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Artikel 10 tritt am 1. Januar 2024, Artikel 11 am  
1. Januar 2025 und Artikel 13 am 30. Dezember 2022 in 
Kraft.

stuttgart, den 21. Dezember 2022

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Bayaz

 Schopper Olschowski

 Walker  Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

  Razavi
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Bedürfnis für die Neubesetzung, kann das Finanzminis-
terium je Einzelplan – mit Ausnahme der Kapitel 0405 
bis 0428 – im Jahresdurchschnitt für bis zu 80 Prozent 
dieser Planstellen für die Dauer der Elternzeit Leerstel-
len der entsprechenden Besoldungsgruppe mit dem Ver-
merk »künftig wegfallend« schaffen. Die Schaffung der 
Leerstellen ist auf Fälle beschränkt, bei denen auf der 
freiwerdenden Planstelle Beamtinnen und Beamte im 
Eingangsamt geführt werden. Aus den Leerstellen darf 
nur das Mutterschaftsgeld nach § 39 AzUVO bezahlt 
werden. § 50 Absatz 5 Satz 2 der Landeshaushaltsord-
nung für Baden-Württemberg (LHO) gilt entsprechend.

(3) Beamtinnen und Beamte auf Planstellen außerhalb 
der Kapitel 0405 bis 0428, die aufgrund einer Beurlau-
bung ohne Dienstbezüge gemäß den §§ 71 bis 74 LBG 
bereits auf einer Leerstelle geführt werden und deren Be-
urlaubung nach den §§ 71 bis 74 LBG zum unmittelba-
ren Wechsel in die Elternzeit nach der AzUVO beendigt 
wird, können während der Elternzeit weiterhin auf der 
Leerstelle für die Beurlaubung nach den §§ 71 bis 74 
LBG geführt werden.

(4) Für die bei Titel 421 01 ausgebrachten Amtsgehälter 
der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, 
der Ministerinnen und Minister, der Staatssekretärinnen 
und Staatssekretäre sowie für die in den Stellenplänen 
und Stellenübersichten bei den Titeln 422 01, 422 03, 
428 01 bewilligten Stellen dürfen Ausgaben aufgrund 
gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung auch über die 
Haushaltsansätze hinaus geleistet werden. Dies gilt

1. für die Leistungen nach § 10 des Ministergesetzes,

2. für die Besoldungsbezüge der Beamtinnen und Beam-
ten sowie der Richterinnen und Richter nach § 1 Ab-
satz 2 und 3 LBesGBW mit Ausnahme der Zulagen 
und Vergütungen, die nicht in festen Monatsbeträgen 
festgelegt sind,

3. für die Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer einschließlich der Teile der Entgelte, die in 
den Erläuterungen zu dem Titel 428 01 nicht beson-
ders aufgeführt sind,

4. für die Vergütung der außertariflich Beschäftigten, die 
sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richtet,

5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtli-
nien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen 
Monatsbeträgen,

6. für die Unterhaltsbeihilfen an Auszubildende in öf-
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen gemäß 
§ 88 LBesGBW.

Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den Titeln 421 
01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 bei 
den Titeln 422 75 und 428 75 als planmäßige Ausgaben zu 
behandeln. Ausgenommen von Satz 3 sind in den Berei-
chen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Ab-
satz 1 die in das Personalausgabenbudget einbezogenen 
Titel gemäß § 6a Absatz 2. Die Sätze 3 und 4 gelten auch 

3. Planstellen für Beamtinnen und Beamte oder Richte-
rinnen und Richter, denen aufgrund von

a) § 70 LBG und § 7c des Landesrichter- und -staats-
anwaltsgesetzes (LRiStAG) als Schwerbehinderten 
Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte 
Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 
60 Prozent als besetzt; zudem kann aus der Plan-
stelle der Zuschlag nach § 69 des Landesbesol-
dungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW) 
und erforderlichenfalls ein Ausgleich nach § 70 
LBesGBW gezahlt werden;

b) Artikel 62 § 4 Satz 1 Nummer 3 des Dienstrechts-
reformgesetzes als Schwerbehinderten Altersteil-
zeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der 
Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 50 Pro-
zent als besetzt; zudem kann aus der Planstelle der 
Zuschlag nach § 101 Absatz 7 LBesGBW gezahlt 
werden.

 Die Buchstaben a) und b) gelten auch, wenn die 
 Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freistellungsphase 
aufgeteilt wird (Blockmodell); in diesem Fall sind 
während der Arbeitsphase weitere 40 Prozent der 
Stelle gesperrt und dürfen in dieser Zeit auch nicht an-
derweitig in Anspruch genommen werden. Wird teil-
zeitbeschäftigten schwerbehinderten Beamtinnen und 
Beamten oder Richterinnen und Richtern Altersteilzeit 
gewährt, sind die vorstehenden Regelungen entspre-
chend anzuwenden mit der Maßgabe, dass der Um-
fang der für die Bemessung der Altersteilzeit maßge-
benden bisherigen Arbeitszeit zugrunde zu legen ist.

4. In den Fällen von unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung 
nach § 69 Absatz 3 LBG dürfen sich ergebende freie 
Stellenbruchteile für die Beschäftigung von Beamtin-
nen und Beamten im Eingangsamt beziehungsweise 
Richterinnen und Richtern auf Probe genutzt werden; 
dabei können die freien Stellenbruchteile von bis zu 
vier Planstellen zusammengerechnet werden. Num-
mer 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.

Die Regelungen des Satzes 1 Nummer 1 bis 4 gelten 
nicht für die Kapitel 0405 bis 0428. 

Für die in den Stellenübersichten ausgebrachten Stellen 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Titel 428 01) 
gilt Satz 1 Nummer 1 entsprechend. Für diese Stellen 
kann das Finanzministerium bei Altersteilzeitarbeit nach 
den Tarifverträgen zur Regelung der Altersteilzeitarbeit 
vom 5. Mai 1998 und vom 10. August 2012 weitere Aus-
nahmen zur Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen zu-
lassen. Wird die Altersteilzeitarbeit in eine Arbeits- und 
eine Freistellungsphase aufgeteilt (Blockmodell), kann 
das Finanzministerium ferner zulassen, dass während der 
Arbeitsphase kostenmäßig nicht in Anspruch genom-
mene Stellenanteile in die Freistellungsphase übertragen 
und besetzbaren Stellenanteilen hinzugerechnet werden. 

(2) Besteht für Planstellen von Beamtinnen und Beam-
ten, die sich in Elternzeit befinden, ein unabweisbares 



656 GBl. vom 29. Dezember 2022 Nr. 41

 Der Vergaberahmen für Leistungsbezüge erhöht sich 
gemäß § 39 Absatz 7 LBesGBW nach näherer Bestim-
mung des Finanzministeriums und des jeweiligen 
Fachressorts um Einsparungen aus der vorübergehen-
den Nichtbesetzung von besetzbaren Stellen für Pro-
fessorinnen und Professoren bei den Titeln 422 01, 
428 01, 682 01, 682 94, 682 95, 682 96A, 682 97 und 
682 97A.

 Das Fachressort prüft die Abrechnung der Besol-
dungsausgaben und stellt die für die Leistungsbezüge 
zweckgebundenen, nicht verausgabten Mittel im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium fest.

 Soweit nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen 
 Regelungen für innerhalb des Vergaberahmens nicht 
verausgabte Leistungsbezüge Mittel übertragen wer-
den müssen, wird zentral für den Geschäftsbereich  
des Wissenschaftsministeriums bei Kapitel 1403 Titel 
422 01 ein Ausgaberest gebildet. 

 Die Ausgabeermächtigung bei den Kapiteln 1414, 
1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 1453, 
1455 bis 1464 und 1470 bis 1477 jeweils Titel 422 01 
und 428 01 erhöht sich um die Einnahmen für Leis-
tungsbezüge nach § 39 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 
LBesGBW bei dem Kapitel 1414 Titel 281 01, den 
Kapiteln 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 
1453, 1455 bis 1464 jeweils Titel 281 92 und den 
 Kapiteln 1470 bis 1477 jeweils Titel 282 84.

2. Nummer 1 Satz 1, 3 und 4 gilt entsprechend für 
 Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sowie 
 Juniordozentinnen und Juniordozenten hinsichtlich 
der Zulage gemäß § 59 LBesGBW.

3. Nummer 1 Satz 5 gilt entsprechend für die For-
schungs- und Lehrzulage nach § 60 LBesGBW und 
Funktionszulagen nach § 61 LBesGBW.

4. Abweichend von § 7 Absatz 2 LBVO werden die 
 jeweiligen Vergaberahmenreste des Jahres 2021  
der beim Wissenschaftsministerium ressortierenden 
Hochschulen einmalig um den Betrag gekürzt, der das 
jeweilige Verfügungsvolumen der Hochschule zur 
Vergabe von Leistungsbezügen im Haushaltsjahr 2021 
übersteigt. Das Verfügungsvolumen, das im Haus-
haltsjahr 2021 zur Vergabe von Leistungsbezügen zur 
Verfügung stand, berechnet sich aus dem Gesamtver-
fügungsvolumen der Hochschule nach § 7 Absatz 1 
LBVO zuzüglich der Mittelschöpfungsbeträge, die 
nach § 39 Absatz 7 Satz 3 LBesGBW zur Verstärkung 
des Vergaberahmens aus unbesetzten Planstellen her-
angezogen wurden und abzüglich der angefallenen 
Besoldungsausgaben nach § 39 Absatz 4 LBesGBW 
ohne Berücksichtigung der Dienstbezüge nach § 1 Ab-
satz 2 Nummer 2 LBesGBW (Leistungsbezüge). Der 
zu kürzende Betrag wird jeweils zur Hälfte im Rah-
men der Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2023 
und der Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2024 
in Abgang gestellt.

für Mehrausgaben aufgrund gesetzlicher oder tariflicher 
Bestimmung, die dadurch entstehen, dass Stellen nach 
Maßgabe der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften des 
Finanzministeriums zur Landeshaushaltsordnung für Ba-
den-Württemberg (VV-LHO) mit Bediensteten in ver-
gleichbaren oder niedrigeren  Besoldungs- oder Entgelt-
gruppen besetzt werden. Der Gesamtbetrag der Personal-
mehrausgaben ist in der Landeshaushaltsrechnung anzu-
geben; für die Feststellung der Mehrausgaben am Ende 
des Haushaltsjahres sind die  Titel 421 01, 422 01, 422 03 
und 428 01 sowie im Kapitel 0508 die Titel 422 75 und 
428 75 gegenseitig deckungsfähig. Kapitel 1212 Titel 461 
01, Entnahmen aus Rücklagen nach § 42a LHO und bei 
Kapitel 1212 Titel 359 01 können zur Deckung der Mehr-
ausgaben heran gezogen werden.

Für Leistungsbezüge an Beamtinnen und Beamte in Äm-
tern der Landesbesoldungsordnung W bleibt Absatz 7 
unberührt.

(5) Eine dienstunfähige Person, die zur Vermeidung 
 einer Versetzung in den Ruhestand bei einer anderen 
 Verwaltung im Landesdienst weiterverwendet wird, kann 
abweichend von § 49 Absatz 1 LHO auch auf einer Plan-
stelle in einer niedrigeren Besoldungsgruppe ihrer Lauf-
bahn oder einer anderen Laufbahn ihrer Laufbahngruppe 
oder auf einer anderen Stelle in einer Entgeltgruppe, die 
als derselben Laufbahngruppe zugehörig anzusehen ist, 
geführt werden. Wird eine Ruhestandsbeamtin oder ein 
Ruhestandsbeamter nach Wiederherstellung der Dienst-
fähigkeit erneut berufen, gilt Satz 1 bis zum Freiwerden 
einer ihrem beziehungsweise seinem Amt entsprechen-
den Planstelle.

(6) Beamtinnen und Beamte mit begrenzter Dienstfähig-
keit gemäß § 27 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes 
(BeamtStG) sind nach dem Umfang der gemäß § 27 Ab-
satz 2 Satz 1 BeamtStG herabgesetzten Arbeitszeit auf 
einer ihrem Amt entsprechenden Planstelle zu führen. 
Von § 8 Absatz 1 LBesGBW abweichende Besoldungs-
zahlungen gemäß § 9 LBesGBW in Verbindung mit § 72 
LBesGBW bleiben bei der Inanspruchnahme der Plan-
stelle unberücksichtigt. Danach freie Planstellenanteile 
können im Rahmen des Absatzes 1 besetzt werden.

(7) Für die Zahlung von Leistungsbezügen sowie von 
Forschungs- und Lehrzulagen gilt:

1. Aus den Mitteln bei den Kapiteln 0317, 0504, 1403, 
1414, 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 
1453, 1455 bis 1464 und 1470 bis 1477 jeweils Titel 
422 01 und 428 01, Kapitel 1403 Titel 422 77 und 428 
77, Kapitel 1410 Titel 682 01 und 682 97A, Kapitel 
1412 Titel 682 01, 682 96A und 682 97A, Kapitel 
1415 Titel 682 01 und 682 97, Kapitel 1417 Titel 682 
94A und 682 95, den Kapiteln 1418 bis 1420 jeweils 
Titel 682 01, Kapitel 1421 Titel 682 01 und 682 97 
und den Kapiteln 1440, 1445, 1451, 1454 und 1468 
jeweils Titel 682 01 werden auch die Leistungsbezüge 
nach dem LBesGBW in Verbindung mit der Leis-
tungsbezügeverordnung (LBVO) gezahlt. 
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gebrachten Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 nicht 
überschreiten. Stellen, die durch Inanspruchnahme einer 
nach Satz 1 bewilligten Stelle frei werden, sind bis zur 
Übernahme der Stelleninhaberin oder des Stelleninha-
bers auf eine freie Stelle des Stellenplanes oder der Stel-
lenübersicht gesperrt.

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, beim 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) im Stellenplan 
der Großforschungsaufgabe Planstellen der Besoldungs-
gruppe W 1 (Professorin als Juniorprofessorin am KIT 
als Hochschullehrerin nach § 14 KIT-Gesetz [KITG] 
oder Professor als Juniorprofessor am KIT als Hoch-
schullehrer nach § 14 KITG) sowie der Besoldungsgrup-
pen W 2 und W 3 (Universitätsprofessorin am KIT als 
Hochschullehrerin nach § 14 KITG oder Universitäts-
professor am KIT als Hochschullehrer nach § 14 KITG) 
zu schaffen, sofern die materiellen Voraussetzungen des 
KITG vorliegen. Die Stellenschaffung bedarf der Zu-
stimmung des Wissenschaftsministeriums, die nur im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung erteilt werden darf. Die Zustimmung gilt 
als erteilt, wenn ein Antrag des KIT über das Wissen-
schaftsministerium beim Finanzministerium eingereicht 
wird und das Einvernehmen des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung vorliegt.

(12) Auf Ersatzkräfte, deren Weiterbeschäftigung aus 
dienstlichen Gründen dringend notwendig ist und die aus 
arbeitsrechtlichen Gründen in ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis übernommen werden müssen, kann ausnahms-
weise auch Verwaltungsvorschrift Nummer 4 zu § 49 
LHO angewendet werden. Dies gilt für insgesamt bis zu 
zehn Einzelfälle im Bereich des Nichtvollzugsdienstes 
der Polizei. Dabei ist sicherzustellen, dass diese Ersatz-
kräfte für die Weiterbeschäftigung auf freien Stellen 
oder, soweit dies nicht möglich ist, auf Stellen geführt 
werden, die für laufende Bezüge an die Stelleninhaberin-
nen und Stelleninhaber nicht benötigt werden.

(13) Soweit schulorganisatorische Maßnahmen im Sinne 
von § 30 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg zu 
einer höheren besoldungsrechtlichen Einstufung der Lei-
tungsämter und der stellvertretenden Leitungsämter an 
Schulen führen oder erstmals die Stellen der Schullei-
tung und ihrer Stellvertretung zu besetzen sind, gelten 
nach Abstimmung zwischen Kultusministerium und Fi-
nanzministerium die entsprechenden Planstellen nach 
Maßgabe der besoldungsrechtlichen Voraussetzungen zu 
dem Schuljahresbeginn als geschaffen, ab dem die schul-
organisatorische Maßnahme jeweils genehmigt wird. Die 
hierbei freiwerdenden Planstellen für die Schulleitung 
und ihre Stellvertretung sind in Planstellen des jeweili-
gen Eingangsamts der betroffenen Laufbahnen, soweit 
erforderlich mit Bezugsvermerk, umzuwandeln. Die 
 Änderungen sind im nächsten Staatshaushaltsplan zu 
veranschlagen. Die Finanzierung der hieraus entstehen-
den Mehrausgaben wird durch Einsparungen innerhalb 
der Schulkapitel des Einzelplans 04 nachgewiesen. 

5. Abweichend von § 59 Absatz 1 Satz 4 LBesGBW 
werden die an den Hochschulen jeweils für Zulagen 
zur Verfügung stehenden Haushaltsreste des Jahres 
2021 einmalig um 50 Prozent gekürzt. Der zu kür-
zende Betrag wird jeweils zur Hälfte im Rahmen der 
Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2023 und  
der Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2024 in 
Abgang gestellt.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Hoch-
schulen Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie 
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu 
schaffen, wenn die Personalausgaben (bei Planstellen 
grundsätzlich einschließlich Versorgungszuschlag und 
Beihilfe) vollständig von dritter Seite (im Rahmen des 
Professorinnenprogramms des Bundes und der Länder  
je zur Hälfte vom Bund und der Hochschule) erstattet 
werden und die Hochschulen gewährleisten, dass die 
Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber nach Auslaufen 
der Ausgabenerstattung auf freie Stellen ihres Stellenpla-
nes beziehungsweise ihrer Stellenübersichten übernom-
men werden können. Die Planstellen und Stellen sind 
jeweils im nächsten Staatshaushaltsplan mit dem Ver-
merk »künftig wegfallend« auszubringen.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Exzel-
lenz universitäten Planstellen für Beamtinnen und Beamte 
sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
zu schaffen, wenn die Personalausgaben (bei Planstellen 
grundsätzlich einschließlich Versorgungszuschlag und 
Beihilfe) vollständig aus den Mitteln der Exzellenz-
strategie erstattet werden und die Hochschulen gewähr-
leisten, dass die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber 
bei  einem etwaigen Auslaufen der Finanzierung auf freie 
Stellen ihres Stellenplanes beziehungsweise ihrer Stellen-
übersicht übernommen werden. Die Planstellen und Stel-
len sind jeweils im nächsten Staatshaushaltsplan mit dem 
Vermerk »künftig wegfallend« auszubringen.

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei 
 Hochschulen mit Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 
(Professorin als Juniorprofessorin oder Professor als Ju-
niorprofessor) im Rahmen von Berufungsverfahren nach 
§ 48 Absatz 1 Satz 4 des Landeshochschulgesetzes 
(LHG) befristet Planstellen für Professorinnen und Pro-
fessoren der Besoldungsgruppe W 3 sowie entsprechend 
vergütete Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer zu schaffen, wenn die entstehenden Mehrausgaben 
vollständig von dritter Seite erstattet oder innerhalb  
des entsprechenden Hochschulkapitels im Einzelplan 14 
gedeckt werden. 

Die Hochschulen haben ebenfalls zu gewährleisten, dass 
die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber spätestens 
sechs Jahre nach der Bewilligung auf freie Stellen ihres 
Stellenplanes oder ihrer Stellenübersicht übernommen 
werden können. Die Planstellen und Stellen sind jeweils 
im nächsten Staatshaushaltsplan mit entsprechendem 
Haushaltsvermerk »künftig wegfallend« zu veranschla-
gen; sie dürfen zusammen 5 Prozent der insgesamt aus-
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Leistungsprinzips im Auswahlverfahren für eine Beför-
derung auf einer freien besetzbaren Planstelle ausge-
wählt werden und der Beförderungszeitpunkt bei ihrer 
bisherigen Verwaltung innerhalb von zwei Jahren nach 
Antritt der Elternzeit, Zuweisung oder Beurlaubung 
liegt. Das Finanzministerium wird ermächtigt, die Wer-
tigkeit der Leerstelle anzupassen.

(20) In Umsetzung des Tarifabschlusses vom 2. März 
2019 zur Entgeltordnung zum TV-L wird das Finanzmi-
nisterium ermächtigt, soweit sich eine höhere Eingrup-
pierung ergibt, Stellen oder Planstellen zu streichen und 
in gleicher Anzahl höherwertige Stellen zu schaffen. 
Hierzu sind dem Finanzministerium entsprechende An-
träge vorzulegen. Die insoweit geschaffenen Stellen 
 gelten als planmäßig.

(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zur 
Umsetzung der besoldungsrechtlichen Änderungen zur 
Einführung von Funktionsstellen für Abteilungsleitun-
gen bei großen sonderpädagogischen Bildungs- und Be-
ratungszentren erforderlichen Planstellen in Besoldungs-
gruppe A 14 im Kapitel 0408 zu schaffen. In gleicher 
Zahl entfallen ab diesem Zeitpunkt bislang veranschlagte 
niederwertigere Planstellen. Eine Erhöhung der Anzahl 
der Planstellen im Kapitel 0408 durch diese Ermächti-
gung ist ausgeschlossen. Die insoweit geschaffenen Stel-
len gelten als planmäßig. Die im Rahmen dieser Ermäch-
tigung vorgenommenen Stellenveränderungen sind im 
nächsten Staatshaushaltsplan abzubilden. Die Finanzie-
rung der entstehenden Mehrausgaben erfolgt aus Kapitel 
1212 Titel 461 01. 

§ 4

Kreditaufnahme

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur  Deckung 
von Ausgaben im Haushaltsjahr 2023 bis zur Höhe von 
1 252 831 200 Euro und im Haushaltjahr 2024 bis zur 
Höhe von null Euro Kredite am Kreditmarkt aufzuneh-
men.

Die Kreditaufnahme kann auch in fremder Währung er-
folgen, wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko 
bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in 
voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte aus-
geschlossen wird.

(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht sich 
um die Beträge, die in den Haushaltsjahren 2023 und 
2024 zur Tilgung von Krediten erforderlich sind. Sie er-
höht sich ferner um die Beträge, die zur Anschlussfinan-
zierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig sind.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im laufen-
den Haushaltsjahr im Vorgriff auf die Kreditermächti-
gung des nächsten und des übernächsten Haushaltsjahres 
Kredite bis zur Höhe von jeweils vier Prozent des in § 1 
für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrags auf-
zunehmen. Die nach Satz 1 aufgenommenen Kredite 
sind auf die Kreditermächtigung des nächsten bezie-
hungsweise übernächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

(14) Landesbetriebe nach § 26 LHO, denen nach § 6 
 Absatz 7 die dezentrale Finanzverantwortung gemäß 
§ 7a Absatz 1 LHO übertragen wurde, können die im 
Rahmen der dezentralen Finanzverantwortung erwirt-
schafteten Mittel zur Vergabe von Leistungsprämien ge-
mäß § 76 LBesGBW verwenden. In entsprechender An-
wendung von § 76 LBesGBW können außertarifliche 
Leistungsprämien an Tarifbeschäftigte vergeben werden. 
Satz 1 gilt auch für Hochschulen, deren Wirtschaftsfüh-
rung gemäß § 13 Absatz 4 LHG nach den Grundsätzen 
des § 26 LHO erfolgt.

(15) Die Stelle einer oder eines Freigestellten wird wäh-
rend der Gesamtdauer der Teilzeitbeschäftigung gemäß 
§ 69 Absatz 5 LBG beziehungsweise nach einer Einzel-
vereinbarung im Sinne des § 10 Absatz 6 des Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) in 
Höhe des Unterschieds zwischen dem belegten Stellenan-
teil und dem Stellenanteil vor Antritt der Teilzeitbeschäf-
tigung gesperrt. Dies dient dem Ausgleich für die Be-
schäftigung einer zeitlich befristeten Vertretung während 
der Freistellungsphase. Diese Regelung gilt nicht für Ka-
pitel 0405 bis 0428 und die Bereiche der Personalausga-
benbudgetierung gemäß § 6a Absatz 1 sowie der Landes-
betriebe nach § 26 LHO, für die § 6a Absatz 10 gilt.

(16) § 50 Absatz 5 und 6 LHO gelten für andere Stellen 
als Planstellen entsprechend. Das Finanzministerium 
wird ermächtigt, sofern die Voraussetzungen von § 50 
Absatz 5 LHO vorliegen, Leerstellen der entsprechenden 
Entgeltgruppe mit dem Vermerk »künftig wegfallend« 
zu schaffen.

(17) Sind im Vollzug aufgrund anderer rechtlicher Be-
stimmungen Beamtinnen und Beamte, Richterinnen oder 
Richter sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
den Staatsdienst zu übernehmen, so gelten die dafür er-
forderlichen Stellen zusätzlich in der entsprechenden 
Wertigkeit für die Dauer von 24 Monaten als im Staats-
haushalt bewilligt. Nach diesem Zeitraum sind diese Be-
schäftigten in andere geeignete, freie und besetzbare 
Stellen einzuweisen. Soweit bei der entsprechenden Ver-
waltung hierfür keine geeigneten Stellen zur Verfügung 
stehen, gelten Leerstellen der entsprechenden Wertigkeit 
als bewilligt; § 50 Absatz 5 und 6 LHO sind entspre-
chend anzuwenden.

(18) Sofern bisher sachgrundlos befristete Arbeitsver-
hältnisse nach § 14 Absatz 2 des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes im Bereich von Daueraufgaben aus drin-
genden personalwirtschaftlichen Gründen in unbefristete 
Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden müssen und 
die Beschäftigung nicht auf einer Stelle, sondern aus 
Mitteln erfolgt, wird das Finanzministerium ermächtigt, 
in Abweichung von der Stellenübersicht haushaltsneutral 
eine Stelle der benötigten Entgeltgruppe zu schaffen.

(19) § 49 LHO gilt entsprechend für Beförderungen auf 
Leerstellen, wenn auf einer Leerstelle geführte Beam-
tinnen und Beamte während der Elternzeit, einer Zu-
weisung oder einer Beurlaubung unter Beachtung des 
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Mittel aus dem Sondervermögen werden zur Schulden-
tilgung verwendet.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zweckbe-
stimmte, den Haushalt durchlaufende Darlehen vor allem 
aus Mitteln des Bundes in Höhe der dem Land hierfür 
zur Verfügung gestellten Beträge aufzunehmen.

(10) Die Finanzierungsermächtigung des Finanz-
ministeriums für das Behördenbauprogramm wird  
auf 1 389 354 700 Euro festgesetzt (Kapitel 1208 Titel 
712 71).

(11) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzminis-
teriums für das Bauprogramm zur Forschungsförderung 
und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heiz-
werke sowie für das Programm zur Nachfolgebelegung 
ehemaliger militärischer Liegenschaften wird auf 
2 870 708 193 Euro festgesetzt (Kapitel 1208 Titel  
714 71).

(12) Der Schuldenstand des Landes aus der Finanzierung 
des Behördenbauprogramms und des Bauprogramms  
zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissions-
schutz landeseigener Heizwerke sowie des Programms 
zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegen-
schaften darf insgesamt 110 000 000 Euro nicht über-
steigen.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Maß-
nahmen zur Energieeinsparung in bestehenden Gebäu-
den Vorfinanzierungen bis zur Höhe von 8 000 000 Euro 
jährlich in Anspruch zu nehmen, wenn die entstehenden 
Kosten einschließlich Zins- und Tilgungsaufwand aus 
den erwarteten Energieeinsparungen innerhalb eines 
Zeitraums von höchstens zwanzig Jahren getragen wer-
den können und die Verzinsung nicht über der für ver-
gleichbare Kreditmarktdarlehen liegt.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Mittel, die 
der Rücklage für Haushaltsrisiken Coronabedingt zuge-
flossen sind, für diesen Zweck aber nicht mehr benötigt 
werden, zu entnehmen und in entsprechender Höhe zur 
Verminderung des Kreditbedarfs beziehungsweise zur 
Schuldentilgung zu verwenden. Diese Beträge werden 
von der in Anspruch genommenen Höhe der Ausnahme-
komponente gemäß § 18 Absatz 6 LHO auf Grund der 
Naturkatastrophe der Coronavirus-Pandemie abgezogen. 
Eine entsprechende Verwendung erfordert die Zustim-
mung des Finanzausschusses des Landtags.

(15) Das Finanzministerium ist verpflichtet, im Haus-
haltsjahr 2023 Schulden am Kreditmarkt in Höhe von 
null Euro und im Haushaltjahr 2024 in Höhe von  
192 919 400 Euro zu tilgen. 

§ 5

Gewährleistungen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaf-
ten, Garantien oder sonstige Gewährleistungen in den 
Haushaltsjahren 2023 und 2024 bis zur Höhe von jeweils 

(4) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Absatz 11 
LHO darf höchstens 25 Prozent der Kreditmarktschulden 
am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres zu-
züglich 25 Prozent der für Anschlussfinanzierungen  
im Finanzplanungszeitraum fällig werdenden Tilgungen 
betragen. Vereinbarungen, deren Zinsänderungsrisiko 
durch ein Gegengeschäft aufgelöst ist, sind auf diesen 
Höchstbetrag nicht anzurechnen. 

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Rahmen 
von Vereinbarungen nach § 18 Absatz 11 LHO auch Be-
sicherungsverträge abzuschließen und insoweit Sicher-
heiten zu stellen oder entgegenzunehmen. Kassenver-
stärkungskredite, die für die Stellung von Sicherheiten 
notwendig werden, bleiben bei der Bestimmung der 
 Auslastung der Ermächtigung nach § 4 Absatz 6 Satz 1 
unberücksichtigt.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur vorüber-
gehenden Verstärkung der Betriebsmittel Kassenver-
stärkungskredite bis zu sechs Prozent des in § 1 für das 
jeweilige Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufzuneh-
men. Über den sich danach ergebenden Betrag hinaus 
kann das Finanzministerium im einzelnen Haushaltsjahr 
weitere Kassenverstärkungskredite aufnehmen, soweit 
es von der Kreditermächtigung nach Absatz 1 keinen 
 Gebrauch macht.

(7) Mehrausgaben, die bei Kapitel 1206 Titelgruppe 86 
geleistet werden, sind bei den einzelnen Titeln als plan-
mäßige Ausgaben zu behandeln.

(8) Das durch § 4 Absatz 4 des Gesetzes über die Fest-
stellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von 
Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2007 und 
2008 geschaffene Sondervermögen Baden-Württemberg 
21 dient der Abdeckung von finanziellen Verpflich-
tungen aus den Finanzierungsverträgen bezüglich der 
Landesbeteiligung an

1. der Planung und dem Bau des Projekts Stuttgart 21, 
dem Digitalen Knoten Stuttgart und der Planung und 
dem Bau von Projekten des Schienenknotens Stuttgart 
2040, wobei auch Bundesmittel aus dem Sonderver-
mögen vorfinanziert werden dürfen,

2. den Mehrkosten für den menschen- und umweltge-
rechten viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn und 

3. den Kosten für den Ausbau und die Elektrifizierung 
der Schieneninfrastruktur wie insbesondere der Hoch-
rheinbahn, der Bodenseegürtelbahn sowie der Süd-
bahn, 

soweit diese Ausgaben nicht aus den für das jeweilige 
Projekt bei Kapitel 1303, Titelgruppen 78 und 99, Titel 
891 86B, 891 86C und 891 86D etatisierten Haushalts-
mitteln abgedeckt sind. Die laufende Zuführung zu-
gunsten des Sondervermögens ist bei Kapitel 1212 Titel 
919 03 veranschlagt. Sonderzuführungen zu den oben 
genannten Einzelmaßnahmen sind in Kapitel 1303 Titel 
919 78, Titel 891 86B, 891 86C und 891 86D veran-
schlagt. Nach Abschluss der Projekte nicht benötigte 
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(4) Das Wissenschaftsministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium zugunsten 
der staatlichen Museen, der Stiftung Zentrum für Kunst 
und Medien Karlsruhe, der Stiftung Landesmuseum für 
Technik und Arbeit Mannheim und der Stiftung Aka-
demie Schloss Solitude die Haftung des Landes für den 
Untergang oder die Beschädigung von Leihgaben für 
Ausstellungen zu garantieren, soweit nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit des Verleihers oder seines Erfül-
lungsgehilfen vorliegen. Bei einer Versicherungssumme 
über 5 000 000 Euro pro Leihgabe ist vor der Inanspruch-
nahme der Ermächtigung die Zustimmung des Wissen-
schaftsausschusses des Landtags einzuholen.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zugunsten 
der nicht rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts 
Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg die 
Haftung des Landes für den Untergang oder die Beschädi-
gung von Leihgaben für Ausstellungen zu garantieren, 
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Verlei-
hers oder seines Erfüllungsgehilfen vorliegen. Bei  einer 
Garantiesumme von über 5 000 000 Euro pro Leihgabe ist 
vor der Inanspruchnahme der Ermächtigung die Zustim-
mung des Finanzausschusses des Landtags ein zuholen.

(6) Das Finanzministerium und das Umweltministerium 
werden ermächtigt, im Rahmen der unentgeltlichen 
Übertragung von Flurstücken der Bundesanstalt für 
 Immobilienaufgaben auf die NABU-Stiftung Nationales 
Naturerbe die nach dem Haushaltsrecht des Bundes auf-
zuerlegenden Verpflichtungen zu übernehmen. 

(7) Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium Bürgschaften, Garantien und sonstige Ge-
währleistungen für die Absicherung von Verbandskredi-
ten von Wohnungseigentümergemeinschaften gegenüber 
der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) 
nach Maßgabe des jeweils geltenden Förderprogramms 
Wohnungsbau Baden-Württemberg zur Finanzierung von 
energetischen Sanierungen und barrierearmen oder barri-
erefreien Modernisierungen des Wohnungsbestands so-
wie für die Nutzung erneuerbarer Energien und für die 
Absicherung von Krediten zum Erwerb von Genossen-
schaftsanteilen gegenüber der L-Bank nach Maßgabe  
des jeweils geltenden Förderprogramms Wohnungs- 
bau Baden-Württemberg bis zur Höhe von insgesamt 
100 000 000 Euro in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 
zu übernehmen, sowie für die Absicherung von Krediten 
im Rahmen der Förderung von Wohnungsgenossenschaf-
ten hinsichtlich der Schaffung neuen sozialgebundenen 
Mietwohnraums nach Maßgabe des jeweils geltenden 
Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg in 
den Haushaltsjahren 2023 und 2024 bis zur Höhe von ins-
gesamt jeweils 10 000 000 Euro unter Beachtung des 
 Subsidiaritätsprinzips zu übernehmen.

(8) Vor der Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen sowie vor der Gewäh-
rung von Zuschüssen im Rahmen der Förderung der ge-

insgesamt 1 000 000 000 Euro zu übernehmen, wenn 
hierfür ein vordringliches Bedürfnis besteht.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaf-
ten, Garantien und sonstige Gewährleistungen zu über-
nehmen

1. zugunsten der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, 
der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorha-
ben des Landes Baden-Württemberg mbH, der Beteili-
gungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg 
mbH, des ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim, der Landes-
beteiligungen Baden-Württemberg GmbH, der Ga-
rantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co. 
KG, der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft 
Mannheim mbH, der NECKARPRI GmbH und der 
Filmakademie Baden-Württemberg GmbH in den 
Haushaltsjahren 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 
insgesamt 500 000 000 Euro;

2. für Finanzierungen von Baumaßnahmen, die objekt-
bezogen ratenweise vom Land bezahlt werden, in den 
Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils bis zur Höhe 
von 75 000 000 Euro;

3. zugunsten der NECKARPRI GmbH, die – mittelbar 
über die NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH 
– für das Land die Anteile an der EnBW Energie Ba-
den-Württemberg AG hält, in den Haushaltsjahren 
2023 und 2024 jeweils bis zur Höhe von 2 100 000 000 
Euro zuzüglich Zinsen. Soweit die Inanspruchnahme 
der Garantieermächtigung im Haushaltsjahr 2023 er-
folgt, vermindert sich die Garantieermächtigung für 
das Haushaltsjahr 2024 in entsprechender Höhe;

4. zugunsten der Landesmesse Stuttgart GmbH, der Pro-
jektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG sowie 
der Flughafen Stuttgart GmbH in den Haushaltsjahren 
2023 und 2024 in Höhe von jeweils insgesamt  
200 000 000 Euro.

(3) Das Verkehrsministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen der 
Ausschreibungen und Vergaben von Verkehrsleistungen 
im Schienenpersonennahverkehr in den Haushaltsjahren 
2023 und 2024 Garantien bis zur Gesamthöhe von  
4 800 000 000 Euro zu übernehmen, mit denen es für die 
ordnungsgemäße Leistung des Schuldendienstes Dritter 
oder der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Würt-
temberg gegenüber dem Finanzierer der Schienenfahr-
zeuge einsteht (Kapitaldienstgarantie). Soweit die Inan-
spruchnahme der Garantieermächtigung aufgrund des 
Zuschlags bei dem Ausschreibungsverfahren ETCS-2 
noch im Haushaltsjahr 2022 erfolgt, vermindert sich die 
vorstehende Garantieermächtigung in entsprechender 
Höhe. Die vorstehenden Garantieermächtigungen ver-
mindern sich auch, soweit die Vergabe der Verkehrsleis-
tungen ohne eine Garantieübernahme erfolgt. Die Lauf-
zeit der Kapitaldienstgarantien darf jeweils höchstens  
28 Jahre betragen.
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a) die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe 62, der Ti-
tel 422 16, 431 01, 431 02, 432 01, 432 02, 432 07, 
441 01, 443 02, 446 01 und 446 21 sowie im Kapi-
tel 1212 Titel 441 02 und Titel 461 01;

b) im Einvernehmen der beteiligten Ministerien die 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der 
Titelgruppe 69, ausgenommen die Einzelpläne 01, 
11, 16, 17 sowie die Kapitel 0310, 0436, 0439, 
1424 und 1425;

2. innerhalb des jeweiligen Einzelplans gegenseitig 
 deckungsfähig die Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen der Titelgruppe 69, ausgenommen Ka-
pitel 0310, 0436 und 0439 sowie 1424 und 1425;

3. innerhalb des jeweiligen Einzelplans je für sich und ge-
genseitig deckungsfähig die Ausgaben des Titels 525 
21 und der Titelgruppe 68 sowie einseitig deckungs-
fähig die Ausgaben des Titels 525 69 zugunsten der 
Ausgaben des Titels 525 21 und der Titelgruppe 68;

4. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung inner-
halb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11, 
13 und 16 bis 18 ohne das Kapitel Allgemeine Bewil-
ligungen (Kapitel ...02) sowie innerhalb der Kapitel 
1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle Einzelpläne 
beziehungsweise Kapitel ohne Titelgruppen 63 und 69 
– gegenseitig deckungsfähig je für sich

a) die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne 
Gruppe 529, Titel 536 01, Titel 536 02 und  
Titel 546 51), der Gruppe 429 und der Titel 427 51, 
428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgrup-
pen zusätzlich die Ausgaben der Titel der Gruppen 
427 und 685;

b) die Ausgaben der Obergruppe 81;

5. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung inner-
halb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11, 
13 und 16 bis 18, ohne Kapitel Allgemeine Bewilli-
gungen (Kapitel …02) sowie innerhalb der Kapitel 
1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle Einzelpläne 
beziehungsweise Kapitel ohne Titelgruppen 63 und 69 
– einseitig deckungsfähig je für sich

a) die Ausgaben der Obergruppe 81 zugunsten der 
Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529,  
Titel 536 01, Titel 536 02 und Titel 546 51), der 
Gruppe 429 und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 
und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich 
zugunsten der Titel der Gruppen 427 und 685 bis 
zu 50 Prozent des Titelansatzes;

b) die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne 
Gruppe 529, Titel 536 01, Titel 536 02 und Titel 
546 51), der Gruppe 429 und der Titel 427 51, 428 
06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen 
zusätzlich die Ausgaben der Titel der Gruppen 427 
und 685 zugunsten der Obergruppe 81 und der 
 Titelgruppe 69.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Satz 1 
Nummer 4 und 5 sind Kapitel 0310 ohne Titelgruppen 

werblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismus und 
von Darlehen ist die Zustimmung des Wirtschaftsaus-
schusses des Landtags erforderlich, wenn diese Finanz-
hilfe 500 000 Euro oder mehr beträgt. Der Zustimmung 
bedarf es nicht,

1. wenn der Empfänger der Finanzhilfe im Staatshaus-
haltsplan genannt ist,

2. bei der Gewährung von Finanzhilfen nach Satz 1 an 
Körperschaften des öffentlichen Rechts außerhalb der 
Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich 
des Tourismus,

3. bei der Übernahme von Bürgschaften, Garantien und 
sonstigen Gewährleistungen nach Absatz 2 bis 7,

4. bei der Änderung von Finanzhilfen; die Erhöhung des 
Betrags einer Finanzhilfe sowie die Verlängerung der 
Laufzeit ist zustimmungspflichtig.

Finanzhilfen nach Satz 2 Nummer 2 und 3 sind dem 
 Finanzausschuss des Landtags nach Abschluss des Haus-
haltsjahres mitzuteilen. Dem Finanzausschuss ist ferner 
über die nach Satz 1 geleisteten Finanzhilfen halbjähr-
lich eine Übersicht zu geben, die mindestens den Emp-
fänger, die Höhe sowie Art und Zweck der jeweiligen 
Finanzhilfe ausweist.

(9) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleis-
tungen nach den Absätzen 1 bis 7 können auch in auslän-
discher Währung übernommen werden. Sie sind auf der 
Basis des vor Ausfertigung der Urkunde zuletzt ermittel-
ten Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank 
auf den Höchstbetrag der Ermächtigung anzurechnen.

(10) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 7 für 
das Haushaltsjahr 2024 gelten, wenn das Staatshaus-
haltsgesetz für das Haushaltsjahr 2025 nicht vor dem  
1. Januar 2025 verkündet wird, bis zur Verkündung die-
ses Gesetzes. Gewährleistungen, die aufgrund der weiter 
geltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 über-
nommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem 
Staatshaushaltsgesetz 2025 nicht anzurechnen.

§ 5a

Rangrücktritt

Das Umweltministerium wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium das Zurücktreten der 
Forderungen, die im Rahmen des Schadensfalls Böblin-
gen aufgrund von Geothermiebohrungen im südlichen 
Hebungsgebiet gegen die Allianz Versicherungs-Aktien-
gesellschaft bestehen, gegenüber den Schadenersatzfor-
derungen privater Grundstückseigentümer zu erklären.

§ 6

Deckungsfähigkeiten, dezentrale Finanzverantwortung

(1) Im Sinne von § 20 Absatz 1 LHO sind

1. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig je 
für sich



662 GBl. vom 29. Dezember 2022 Nr. 41

Absatz 1 Satz 2 bilden eine Globalsteuerungsreserve 
 gemäß § 7a Absatz 5 LHO. Das Finanzministerium wird 
ermächtigt, im Rahmen des Haushaltsvollzugs die Mittel 
entsprechend der Haushaltsentwicklung während des 
Jahres freizugeben.

(4) Aus im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähig-
keit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b einzel-
planübergreifend umgeschichteten übertragbaren Mitteln 
können unbeschadet des § 45 Absatz 2 Satz 1 LHO bei 
dem von der Mittelumschichtung begünstigten Titel Aus-
gabereste gebildet werden, soweit dies zur Erfüllung von 
am Ende des Haushaltsjahres bestehenden Rechtsver-
pflichtungen notwendig ist.

(5) Bei den Titeln 441 01 und 446 01 werden die Einnah-
men aus der Eigenbeteiligung der beihilfeberechtigten 
Personen für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen 
von den Ausgaben abgesetzt.

(6) Die Deckungsfähigkeiten nach Absatz 1 Satz 1 
 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 und 
die Regelungen zur Globalsteuerungsreserve gemäß Ab-
satz 3 gelten in den Bereichen der Personalausgabenbud-
getierung gemäß § 6a Absatz 1 jeweils ohne die Titel der 
Gruppe 429 und ohne Titel 427 51, 428 06 und 428 51.

(7) Für Landesbetriebe nach § 26 LHO gilt die dezent-
rale Finanzverantwortung gemäß § 7a Absatz 1 LHO.

(8) Die Erwirtschaftung von einzelplanspezifischen 
 Globalen Minderausgaben kann mit Einwilligung des Fi-
nanzministeriums in besonders begründeten Ausnahme-
fällen durch einen anderen Einzelplan erfolgen, sofern 
die betroffenen Ressorts eingewilligt haben.

§ 6a

Personalausgabenbudgetierung

(1) In den Kapiteln 0201, 0204, 0301 (ohne die Stellen 
des Polizeivollzugsdienstes), 0304, 0305, 0306, 0307 
(Kapitel 0304 bis 0307 ohne die Stellen der Landesbe-
triebe, Kapitel 0306 ohne die Stellen der Forstdirektion), 
0308, 0310, 0312, 0319, 0401, 0501, 0503, 0505, 0506, 
0507, 0508, 0509, 0601, 0607, 0608, 0618, 0701, 0801, 
0812, 0826, 0835, 0901, 0913, 1001, 1005, 1006, 1008, 
1301, 1304, 1401, 1424, 1425, 1469, 1701, 1801 werden 
die Personalausgaben budgetiert.

(2) Das Personalausgabenbudget umfasst die Ausgaben 
der Obergruppen 42 und 45 ohne Gruppe 421, Titel 422 
03, 422 16, 427 02, 427 52, 427 53, 459 01, 459 52, 459 
53 und Titel in Titelgruppen. Für die einbezogenen Aus-
gabentitel gilt die dezentrale Finanzverantwortung ge-
mäß § 7a Absatz 1 LHO.

(3) Zur Verstärkung der Titel 422 01 und 428 01 können 
mit Einwilligung des Finanzministeriums Mittel zu 
 Lasten von Kapitel 1212 Titel 461 01 umgesetzt werden. 
Bei Stellenumsetzungen in ein oder aus einem Kapitel 
gemäß Absatz 1 erhöhen oder vermindern sich mit Ein-

74, 76, 77 und 78, Kapitel 0315 Titelgruppe 70, Kapitel 
0318 Titelgruppen 71 und 75, Kapitel 0405 Titelgruppe 
71, bei den Kapiteln 0405, 0408 und 0418 Titelgruppe 
82, bei den Kapiteln 0405, 0408, 0410, 0416, 0418, 0420 
und 0428 Titelgruppen 80 und 84, bei Kapitel 0436 Titel-
gruppen 69 und 84, Kapitel 0460, bei Kapitel 0439 Titel-
gruppen 69, 80, 91 und 92, Kapitel 0465 Titelgruppe 72, 
Kapitel 0508 Titel 685 75, Kapitel 0521; Kapitel 0607 
Titelgruppen 73, 74, 75 und 76, Kapitel 0703 Titel 429 
78, Kapitel 0707 Titel 534 01, Kapitel 0708 Titelgruppen 
79 und 86, Kapitel 0710, Kapitel 0804, Kapitel 0810 Ti-
telgruppe 78, bei den Kapiteln 0809, 0810, 0812, 0817, 
0823, 0827, 0835 Titelgruppe 79, Kapitel 0826 Titel-
gruppe 68, Kapitel 0913 Titel 534 01 und 534 02 sowie 
Titelgruppe 73, Kapitel 0918 Titelgruppen 72, 75, 78, 
Kapitel 0919 Titel 534 01, 534 02 und Titel 685 75, Ka-
pitel 0922 Titelgruppe 68 und Titel 685 76, Kapitel 1007 
Titelgruppe 87, Kapitel 1008 Titelgruppe 79, Kapitel 
1011 Titel 526 11 und Titelgruppe 70, Kapitel 1012 Titel-
gruppe 79, Kapitel 1303 Titelgruppe 78, Kapitel 1701 
Titel 537 09, Kapitel 1803 Titel 547 75, Kapitel 1804 
Titelgruppe 76 und Kapitel 1806 Titel 534 75 und Aus-
gabentitel zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen 
Einnahmen sowie Ansätze, die dem Kommunalen In-
vestitionsfonds, dem Kommunalen Finanzausgleich, 
dem Wettmittelfonds gemäß § 11 oder den Spielbanker-
trägen gemäß § 12 entnommen sind. Soweit im Haus-
haltsplan durch Vermerke nach § 20 Absatz 1 LHO hier-
von abweichende Regelungen getroffen sind, bleiben 
diese unberührt.

(2) Für die Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Num- 
mer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 gilt die de-
zentrale Finanzverantwortung gemäß § 7a Absatz 1 LHO. 
Diese Ausgabentitel werden gemäß § 7a Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 19 Satz 2 LHO für übertragbar erklärt. Die 
bei diesen Titeln anfallenden, unverbrauchten, übertrag-
baren Bewilligungen (Ausgabereste), die über den Betrag 
der am Ende des Jahres nicht freigegebenen Global-
steuerungsreserve gemäß Absatz 3 hinausgehen, werden 
bis zu einem Betrag von 35 Prozent der Haushaltsansätze 
der Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in 
Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 nicht nach § 10 Absatz 2 
in Abgang gestellt. Maßgeblich sind dabei die Haushalts-
ansätze im Jahr der Restebildung im jeweiligen Einzel-
plan. Die darüberhinausgehenden Ausgabereste werden 
grundsätzlich automatisch nach § 10 Absatz 2 in Abgang 
gestellt. Die automatische Inabgangstellung erfolgt nicht, 
soweit im jeweiligen Einzelplan die Summe aller Ausga-
bereste gemäß § 6 auf Rechtsverpflichtungen im Sinne 
von § 45 Absatz 3 Satz 2 LHO beruht und diese Verpflich-
tungen nicht aus der Summe der jeweiligen Haushaltsan-
sätze des Folgejahres finanziert werden können. Die Be-
grenzung der zeitlichen Verfügbarkeit der Ausgabereste 
nach § 45 Absatz 2 LHO bleibt unberührt.

(3) 10 Prozent der Haushaltsansätze der Ausgabentitel 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit 
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 sowie Satz 3 abgewichen werden; die den Beschäf-
tigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellen-
bruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl 
der in den Stellenplänen und Stellenübersichten für 
die Dienststellen veranschlagten Stellen nicht über-
schreiten.

2. Im Vorgriff auf das innerhalb der nächsten 24 Monate 
erfolgende Ausscheiden einer Stelleninhaberin oder 
eines Stelleninhabers können Beamtinnen und Beamte 
oder Richterinnen und Richter einer niedrigeren Be-
soldungsgruppe, sofern sie einen höher bewerteten 
Dienstposten innehaben, für einen Zeitraum von bis zu 
24 Monaten im Wege der Vorab-Beförderung Bezüge 
aus dem nächsthöheren besoldungsrechtlichen Amt er-
halten, höchstens jedoch aus dem besoldungsrechtli-
chen Amt der ausscheidenden Person. Die einschlägi-
gen beamten- und besoldungsrechtlichen Vorschriften 
sowie die Vorschriften des Landesrichter- und -staats-
anwaltsgesetzes bleiben unberührt.

3. Aus dringenden dienstlichen Gründen können über die 
im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen hinaus für 
 einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten zusätzliche 
Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter 
oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäf-
tigt werden.

 Bei der Besetzung von Stellen im Sinne des Satzes 1 
mit schwerbehinderten und diesen gleichgestellten be-
hinderten Menschen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch können über 
die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen hinaus 
zusätzliche Beamtinnen und Beamte, Richterinnen 
und Richter oder Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten 
 beschäftigt werden. 

4. Wird gemäß § 69 Absatz 5 LBG oder § 7d LRiStAG 
beziehungsweise über eine Einzelvereinbarung nach 
§ 10 Absatz 6 TV-L die Ermäßigung der regelmäßigen 
Arbeitszeit zu einem zusammenhängenden Zeitraum 
zusammengefasst (Freistellungsjahr), können für die 
Dauer und in dem Umfang der Freistellung zusätzli-
che Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und 
Richter beziehungsweise Tarifbeschäftigte beschäftigt 
werden.

5. Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber kön-
nen bei dringendem Bedarf für einen Zeitraum von bis 
zu sechs Monaten über die im Haushaltsplan dafür 
ausgewiesenen Stellen hinaus als Beamtinnen und Be-
amte im Eingangsamt zusätzlich übernommen wer-
den; in besonders begründeten Einzelfällen kann der 
Zeitraum mit Zustimmung des Finanzministeriums 
auf bis zu zwölf Monate verlängert werden.

6. Planstellen können innerhalb derselben Laufbahn-
gruppe fachrichtungsübergreifend gegenseitig in An-
spruch genommen werden; andere Stellen können 
fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch 

willigung des Finanzministeriums die Ansätze der be-
treffenden Personaltitel in den Personalausgabenbudgets 
sowie gegebenenfalls in den korrespondierenden, nicht 
in Absatz 1 enthaltenen Kapiteln entsprechend. 

(4) Im Sinne von § 20 Absatz 1 LHO sind

1. die in das Personalausgabenbudget einbezogenen 
 Personalausgaben untereinander uneingeschränkt 
 deckungsfähig;

2. die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Per-
sonalausgaben einseitig uneingeschränkt deckungs-
fähig zugunsten der Ausgaben der Obergruppen 51  
bis 54, des Titels 671 02 und der Obergruppe 81; 
 ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die 
Ausgaben der Gruppen 526 und 529, der Titel 536 01, 
536 02, 546 51 und der Titel in Titelgruppen mit 
 Ausnahme der Titelgruppe 68;

3. die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 zugunsten 
der in das Personalausgabenbudget einbezogenen Per-
sonalausgaben mit der Einschränkung deckungsfähig, 
dass keine Dauerarbeitsverhältnisse begründet und 
Stellenabbauprogramme nicht dauerhaft aus Sachmit-
teln finanziert werden dürfen; ausgenommen von der 
Deckungsfähigkeit sind die Ausgaben der Gruppen 
526 und 529, der Titel 536 01, 536 02 und 546 51 und 
der Titel in Titelgruppen mit Ausnahme der Titel-
gruppe 68; 

4. die Ausgaben der Obergruppe 81 zugunsten der ein-
bezogenen Personalausgaben bis zu 50 Prozent mit 
der Einschränkung deckungsfähig, dass keine Dauer-
arbeitsverhältnisse begründet und Stellenabbaupro-
gramme nicht dauerhaft aus Sachmitteln finanziert 
werden dürfen; ausgenommen von der Deckungs-
fähigkeit sind die Ausgaben der Titel in Titelgruppen.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Satz 1 
Nummer 2 bis 4 sind die Kapitel 0901 und 0913. § 6 
bleibt unberührt.

(5) Die in das Personalausgabenbudget einbezogenen 
Personalausgaben werden gemäß § 7a Absatz 2 Num- 
mer 2 LHO in Verbindung mit § 19 Satz 2 LHO für über-
tragbar erklärt.

(6) Eine Überschreitung des Personalausgabenbudgets 
ist zulässig. Der Ausgleich hat im nächsten Haushaltsjahr 
zu erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen kann mit 
Einwilligung des Finanzministeriums der Ausgleich im 
übernächsten Jahr erfolgen. Eine drohende Budgetüber-
schreitung ist dem Finanzministerium unverzüglich an-
zuzeigen.

(7) Im Rahmen des Personalausgabenbudgets und der 
vorstehenden Flexibilisierungen gelten folgende weitere 
Flexibilisierungen bei der Stellenbewirtschaftung:

1. Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeitbeschäftig-
ten Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und 
 Richtern oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
kann von § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 
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(4) § 38 Absatz 1 Satz 2 LHO ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht 
bedarf, wenn das Finanzministerium nach vorheriger Zu-
stimmung des Finanzausschusses des Landtags bei Kapi-
tel 0315 Titel 811 01 oder bei Kapitel 0922 Titelgruppe 
74 sowie bei den Obergruppen 44 der betroffenen Ein-
zelpläne in überplanmäßige Verpflichtungsermächtigun-
gen über den in Absatz 3 genannten Betrag hinaus ein-
willigt.

(5) Der Betrag für die nach § 37 Absatz 4 LHO dem 
Landtag jährlich mitzuteilenden über- und außerplanmä-
ßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen wird 
auf 100 000 Euro festgesetzt.

(6) Das Finanzministerium hat dem Finanzausschuss des 
Landtags jährlich die beim Rechnungsabschluss in das 
jeweils folgende Haushaltsjahr übertragenen Ausgabe-
reste mitzuteilen.

§ 7a

(weggefallen)

§ 7b

Ermächtigung aufgrund der Coronavirus-Pandemie

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die für die 
Vereinnahmung von finanziellen Beteiligungen des Bun-
des oder der EU im Zusammenhang mit der Coronavi-
rus-Pandemie notwendigen Titel zu schaffen.

(2) Die Ausgabeermächtigung bei Kapitel 1212 Titel 919 
01 erhöht sich in Höhe der Einnahmen gemäß Absatz 1.

§ 8

Vermögensgegenstände und Grundstöcke

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, abweichend 
von § 63 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 sowie § 64 Ab satz 
4 Satz 1 LHO

1. landeseigene Grundstücke und Gebäude dem Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT) unentgeltlich zur 
Nutzung zu überlassen,

2.  den Kaufpreis oder den Erbbauzins für landeseigene 
Grundstücke unter Beachtung der EU-beihilferecht-
lichen Bestimmungen um höchstens 50 Prozent des 
Verkehrswertes beziehungsweise um höchstens 50 
Prozent des vollen Erbbauzinses zu ermäßigen, wenn 
diese

a) im Wege von wettbewerblichen Verfahren nach der 
Qualität des Nutzungskonzeptes unter Bewertung 
des Erfüllungsgrades insbesondere ökologischer, 
sozialer, wohnungs- und städtebaulicher im jewei-
ligen Einzelfall festzulegender Kriterien (Konzept-
vergaben) veräußert oder an diesen Erbbaurechte 
bestellt werden oder 

genommen werden. Die in Anspruch genommene 
Planstelle beziehungsweise andere Stelle muss min-
destens derselben Besoldungs- beziehungsweise Ent-
geltgruppe entsprechen.

7. Im Rahmen der gesetzlichen Stellenobergrenzen kön-
nen Planstellen der Besoldungsgruppe A 10 des geho-
benen Dienstes auch für Beamtinnen und Beamte des 
mittleren Dienstes und Planstellen der Besoldungs-
gruppe A 13 des höheren Dienstes auch für Beamtin-
nen und Beamte des gehobenen Dienstes in Anspruch 
genommen werden.

(8) Nicht in Abgang gestellte Ausgabereste nach Ab- 
satz 5 können zur Vergabe von Leistungsprämien an 
 Beamtinnen und Beamte gemäß § 76 LBesGBW und in 
dessen entsprechender Anwendung zur Vergabe von 
 außertariflichen Leistungsprämien an Tarifbeschäftigte 
verwendet werden.

(9) Die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen  
nach Absatz 7 Nummer 2 erforderlichen Stellenhebun-
gen mit dem Vermerk »künftig umzuwandeln« und die 
für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach Absatz 
7 Nummer 3 bis 5 erforderlichen Stellen mit dem Ver-
merk »künftig wegfallend« gelten als vorübergehend ge-
schaffen, soweit die Finanzierung im Rahmen des Perso-
nalausgabenbudgets und der nach den Absätzen 4 bis 6 
zulässigen Deckung und Übertragbarkeit sichergestellt 
ist.

(10) Die Flexibilisierungsregelungen des Absatzes 7 gel-
ten auch für Landesbetriebe nach § 26 LHO mit Aus-
nahme der als Landesbetriebe geführten Hochschulen.

(11) Die Absätze 1 bis 10 gelten, wenn das Staatshaus-
haltsgesetz für 2025 nicht vor dem 1. Januar 2025 ver-
kündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Ausgaben  
und Verpflichtungsermächtigungen

(1) Der Betrag, bis zu dem nach § 37 Absatz 1 Satz 4 
LHO für eine Mehrausgabe kein Nachtragshaushaltsge-
setz erforderlich ist, wird auf 7 500 000 Euro im Einzel-
fall festgesetzt.

(2) § 37 Absatz 1 LHO ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, 
wenn das Finanzministerium nach vorheriger Zustim-
mung des Finanzausschusses des Landtags in überplan-
mäßige Ausgaben bei Kapitel 0315 Titel 811 01 oder bei 
Kapitel 0922 Titelgruppe 74 sowie bei den Obergruppen 
44 der betroffenen Einzelpläne über den in Absatz 1 ge-
nannten Betrag hinaus einwilligt.

(3) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungser-
mächtigungen nach § 38 Absatz 1 Satz 2 LHO gilt Ab-
satz 1 entsprechend. Maßgebend ist die Höhe der voraus-
sichtlich kassenwirksam werdenden Jahresbeträge.



Nr. 41 GBl. vom 29. Dezember 2022 665

Kunst Kulturgüter und andere Objekte, die aus kolonia-
len Kontexten stammen und nach Würdigung der Ge-
samtumstände nicht im Landeseigentum verbleiben sol-
len, insbesondere weil ihre Aneignung in rechtlich oder 
ethisch heute nicht mehr vertretbarer Weise erfolgte, an 
den Herkunftsstaat, an Vertreter der Herkunftsgesell-
schaft, den Berechtigten oder an eine geeignete Institu-
tion unentgeltlich überträgt. In Fällen von besonderer 
Bedeutung ist eine Befassung der Landesregierung erfor-
derlich.

(10) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, 
dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Kulturgüter, welche im Ersten oder im Zweiten 
Weltkrieg unrechtmäßig verbracht wurden, an den Staat, 
dem sie nach Würdigung der Gesamtumstände zuzuord-
nen sind, oder an den Berechtigten unentgeltlich über-
trägt. In Fällen von besonderer Bedeutung ist eine Befas-
sung der Landesregierung erforderlich.

(11) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, 
dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst aus dem Ausland stammende Kulturgüter und an-
dere Objekte, die unter Verstoß gegen das jeweilige Lan-
desrecht erworben oder ausgeführt wurden und nach 
Würdigung der Gesamtumstände nicht im Landeseigen-
tum verbleiben sollen, an den Herkunftsstaat, an Ver-
treter der Herkunftsgesellschaft, den Berechtigten oder 
an eine geeignete Institution unentgeltlich überträgt. In 
Fällen von besonderer Bedeutung ist eine Befassung der 
Landesregierung erforderlich.

§ 9

Umsetzungen

(1) Zur Erzielung zusätzlicher Einsparungen bei Flä-
chenkosten mit Hilfe der Nutzer durch die Staatliche 
Vermögens- und Hochbauverwaltung kann das Finanz-
ministerium zusätzliche Mieteinnahmen bei Kapitel 
1209 Titel 124 01 sowie aus Verkaufserlösen abgeleitete 
kalkulatorische Mieteinsparungen und Einsparungen bei 
Kapitel 1209 Titel 518 01 und Titel 518 11 jeweils bis 
zur Hälfte und auf die Dauer von höchstens fünf Jahren 
der nutzenden Dienststelle für Mehrausgaben überlas-
sen. Die Ausgabeermächtigung der jeweiligen Dienst-
stelle erhöht sich entsprechend. Die entsprechenden Mit-
tel gelten als umgesetzt im Sinne von § 50 Absatz 1 LHO 
und sind übertragbar. Sie sind von der nutzenden Dienst-
stelle vorrangig für die Fortbildung der Bediensteten so-
wie zur Verbesserung der Ausstattung insbesondere im 
Informations- und Kommunikationsbereich zu verwen-
den. Das Nähere regelt das Finanzministerium.

(2) Zur Erprobung eines finanziellen Anreizsystems  
im Bereich der Gebäudebewirtschaftung kann das Fi-
nanzministerium bei Kapitel 1209 Titel 517 01 und Titel 
517 05 erzielte Betriebskosteneinsparungen, die sich aus 
 einem optimierten Nutzerverhalten ergeben, bis zur 

b) zum Zwecke der sozial orientierten Förderung von 
Wohnraum abgegeben werden. Das Nähere regelt 
das Finanzministerium.

Der Einwilligung oder Unterrichtung des Landtags nach 
§ 64 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht.

(2) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, 
dass von Landesdienststellen im Bereich der Datenverar-
beitung entwickelte oder erworbene Programme unent-
geltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung abgege-
ben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht.

(3) Auf bei Kapitel 0832 Titel 356 01, Kapitel 1208 Titel 
356 08 bis 356 31, 356 51 und 356 71, Kapitel 1209 Titel 
356 01 und 356 02, Kapitel 1223 sowie bei Kapitel 1499 
Titel 356 01 veranschlagte Entnahmen aus dem Forst-
grundstock, dem Allgemeinen Grundstock und dem Un-
terabschnitt des Allgemeinen Grundstocks Digitalisie-
rung und Mobilität findet § 113 Absatz 2 Satz 1 und 2 
LHO keine Anwendung.

(4) Aus dem im Allgemeinen Grundstock eingerichteten 
Sonderfonds »Informations- und Kommunikations-
Pool« sind bei Vollkostenrechnung sich selbst refinanzie-
rende Informations-, Kommunikations- und andere Re-
formprojekte der Landesverwaltung durchzuführen, die 
nicht anderweitig finanziert werden können.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in Ab-
weichung von § 63 Absatz 2 LHO die Veräußerung zur 
Erfüllung der Aufgaben des Landes weiterhin benötigter 
Vermögensgegenstände zuzulassen, wenn auf diese 
Weise die Aufgaben des Landes nachweislich wirtschaft-
licher erfüllt werden können. § 64 LHO bleibt unberührt.

(6) Zwischen dem »Sondervermögen Studienfonds« und 
dem Land findet kein Kostenersatz statt. § 61 LHO fin-
det keine Anwendung.

(7) Das Sozialministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium Verpflichtungen 
bis zur Höhe von 21 500 000 Euro im Rahmen eines Ver-
tragsabschlusses zur Beschaffung von Impfstoffen ein-
zugehen. 

(8) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, 
dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Kulturgüter, die entsprechend der Erklärung der 
Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spit-
zenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-ver-
folgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere 
aus jüdischem Besitz von 1999 als NS-verfolgungsbe-
dingt entzogen zu gelten haben, den Berechtigten unent-
geltlich überträgt. Dies umfasst auch die Rückgaben auf-
grund von Empfehlungen der Beratenden Kommission 
im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungs-
bedingt entzogener Kulturgüter, insbesondere aus jüdi-
schem Besitz. In Fällen von besonderer Bedeutung ist 
eine Befassung der Landesregierung erforderlich.

(9) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, 
dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
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44 Prozent für die Förderung der Kultur, zu 45 Prozent 
für die Förderung des Sports und zu 11 Prozent für die 
Förderung sozialer Zwecke zu verwenden.

§ 12

Verwendung von Erträgen nach § 36  
des Landesglücksspielgesetzes

§ 36 des Landesglücksspielgesetzes ist für die Haushalts-
jahre 2023 und 2024 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Einnahmen der in § 36 Landesglücksspielgesetz ge-
nannten Erträge im Haushaltjahr 2023 in Höhe von ins-
gesamt bis zu 48 589 000 Euro und im Haushaltsjahr 
2024 in Höhe von insgesamt bis zu 48 119 000 Euro für 
die in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Zwecke 
nach näherer Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan 
verwendet werden.

§ 13

Anordnungsermächtigung des Finanzministeriums

Das Finanzministerium kann die zum Vollzug dieses 
 Gesetzes erforderlichen Anordnungen erlassen.

§ 14

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

stuttgart, den 21. Dezember 2022

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Bayaz

 Schopper Olschowski

 Walker  Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

  Razavi

Hälfte der jeweils nutzenden Dienststelle überlassen. Die 
Ausgabeermächtigung der jeweiligen Dienststelle erhöht 
sich entsprechend. Die entsprechenden Mittel gelten als 
umgesetzt im Sinne von § 50 Absatz 1 LHO. Das Nähere 
regelt das Finanzministerium.

(3) Zur Umsetzung der Neuordnung der Informations-
technologie des Landes können mit Einwilligung des Fi-
nanzministeriums Haushaltsermächtigungen in analoger 
Anwendung von § 50 Absatz 1 bis 4 LHO innerhalb des 
jeweiligen Einzelplans sowie zwischen dem jeweiligen 
Einzelplan und dem Kapitel 0309 ausgabenartüber-
greifend und unter Anpassung der Zweckbestimmung 
umgesetzt werden. Entsprechendes gilt für Einnahmen. 
Die Schaffung zusätzlicher Stellen ist hierbei ausge-
schlossen.

§ 10

Ausgabereste

(1) Das Finanzministerium kann zulassen, dass bei  einem 
Sammeltitel mit übertragbarer Bewilligung ein höherer 
Betrag in Rest gestellt wird als der unverwendet geblie-
bene Betrag, oder dass ein Betrag auch noch in Rest ge-
stellt wird, wenn schon eine Überschreitung des Titels 
vorliegt.

(2) Die Landesregierung kann unverbrauchte, übertrag-
bare Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2022 und 
2023 (Ausgabereste) in Abgang stellen. Die hiervon 
 betroffenen Bewilligungen gelten insoweit als abge-
schlossen. Satz 1 gilt nicht für übertragbare Bewilligun-
gen, bei denen zweckgebundene Einnahmen ihrem Ver-
wendungszweck noch nicht zugeführt worden sind. § 6 
Absatz 2 und 4 bleibt unberührt.

§ 11

Verwendung von Mitteln des Wettmittelfonds nach  
§ 12 Absatz 2 des Landesglücksspielgesetzes

Der Wettmittelfonds nach § 2 Absatz 2 des Landes-
glücksspielgesetzes beträgt für die Haushaltsjahre 2023 
und 2024 jeweils 132 365 400 Euro. Die Mittel des 
Fonds sind nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes zu 
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bbb) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

 »5.  Anerkennung von Studien-, Aus- und 
Weiterbildungsgängen nach § 5 Ab-
satz 2 und 3 der Betreuerregistrie-
rungsverordnung (BtRegV) und von 
Sachkundelehrgängen nach § 8 Ab-
satz 1 BtRegV.«

bb) Folgende Sätze 3 und 4 werden angefügt:

 »Für die Aufgaben nach Satz 2 Nummer 5 gilt 
§ 9 Absatz 1 des Jugend- und Sozialverbands-
gesetzes. Das Sozialministerium wird ermäch-
tigt, Näheres durch Rechtsverordnung zu re-
geln.«

4. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:

 »§ 2a

 Modellprojekte

 (1) Die Aufgabenzuweisung nach § 11 Absatz 3 und 4 
BtOG wird im Rahmen von Modellprojekten auf ein-
zelne örtliche Betreuungsbehörden (Modellbehörden) 
beschränkt. 

 (2) Das Sozialministerium wird ermächtigt, die Ein-
zelheiten der Modellprojekte, insbesondere die Mo-
dellbehörden sowie die Finanzierung, Dauer und Eva-
luierung der Modellprojekte, durch Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zu be-
stimmen.«

5. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden

aa) die Angabe »§ 1908f Abs. 1 BGB« durch die 
Angabe »§ 14 Absatz 1 BtOG« und 

bb) das Wort »daß« durch das Wort »dass« ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Die Leitung der Betreuungsarbeit soll in keinem 
Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen 
 engen Beziehung zu Einrichtungen stehen, in denen 
Betreute auf Dauer untergebracht sind oder woh-
nen.«

6. § 4 wird wie folgt gefasst: 

 »§ 4

 Art und Umfang der Förderung  
 von Betreuungsvereinen

 Das Land gewährt nach Maßgabe des Staatshaushalts-
plans im Rahmen der Verwaltungsvorschrift des So-
zialministeriums über die Förderung von Betreuungs-
vereinen vom 22. Juni 2015 (GABl. S. 463), die zu-
letzt durch Verwaltungsvorschrift vom 18. Oktober 
2021 (GABl. S. 479) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung den anerkannten Betreuungs-
vereinen, die die Voraussetzungen des § 14 Absatz 1 
BtOG und des § 3 dieses Gesetzes erfüllen, auf Antrag 
eine Förderung zur Wahrnehmung der ihnen nach § 15 
Absatz 1 BtOG obliegenden Aufgaben.«

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung des Betreuungsgesetzes

Vom 21. Dezember 2022

Der Landtag hat am 21. Dezember 2022 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Gesetzes zur Ausführung  
des Betreuungsgesetzes

Das Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes  
(AG BtG) vom 19. November 1991 (GBl. S. 681), das 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 
(GBl. S. 189, 224) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. In der Überschrift wird die amtliche Abkürzung  
»(AG BtG)« durch die Wörter »und des Gesetzes zur 
Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts 
(Gesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts –  
AG BtG)« ersetzt.

2. In § 1 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter »Bürgerli-
chen Gesetzbuch (BGB)« durch die Wörter »Vormün-
der- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG)« ersetzt.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort »Betreuungs-
gesetz« die Wörter »und dem Gesetz zur Re-
form des Vormundschafts- und Betreuungs-
rechts« eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In den Nummern 1 und 3 werden nach 
dem Wort »Betreuer« jeweils die Wörter 
»und Bevollmächtigten« eingefügt.

bbb) In Nummer 4 werden die Wörter »§§ 7, 8 
des Betreuungsbehördengesetzes« durch 
die Wörter »§§ 9, 11 und 12 des Betreu-
ungsorganisationsgesetzes (BtOG)« er-
setzt.

ccc) In Nummer 6 wird das Wort »befaßten« 
durch das Wort »befassten« ersetzt.

ddd) In Nummer 7 wird die Angabe »§ 1900 
Abs. 4 BGB« durch die Angabe »§ 1818 
Absatz 4 BGB« ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 4 wird das Wort »befaßten« 
durch das Wort »befassten« und der 
Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
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nach vorheriger Anordnung des zuständigen Ge-
richts zulässig. Dies gilt nicht in den Fällen von Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2, 
wenn hierdurch die Behandlung verzögert würde 
und sich hieraus Nachteile für das Leben oder die 
Gesundheit der gefährdeten Person ergeben würden 
(»Gefahr im Verzug«). Die gerichtliche Entschei-
dung ist unverzüglich herbeizuführen, sobald die 
untergebrachte Person nach Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe b weiterbehandelt wird. Die 
 gerichtliche Zuständigkeit und das gerichtliche Ver-
fahren richten sich nach dem Gesetz über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie dem 
Gerichtsverfassungsgesetz; bei nach § 32 unterge-
brachten Personen nach § 138 Absatz 4 des Straf-
vollzugsgesetzes in Verbindung mit §§ 121a, 121b 
des Strafvollzugsgesetzes, beziehungsweise des 
§ 93 des Jugendgerichtsgesetzes.«

b) In Absatz 6 wird die Angabe »1901a und 1901b« 
durch die Angabe »1827 und 1828« ersetzt.

5. In § 22 Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe »1896 Ab- 
satz 4« durch die Wörter »1815 Absatz 2 Nummer 5 
und 6« ersetzt.

6. In § 25 Absatz 5 Satz 5 werden die Wörter »Sätze 1 
und« durch das Wort »Satz« ersetzt.

Artikel 3

Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
für Baden-Württemberg 

§ 24 Absatz 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für 
Baden-Württemberg (LKJHG) vom 14. April 2005 (GBl. 
S. 376), das zuletzt durch Gesetz vom 19. März 2020 
(GBl. S. 149) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

»(1) Über § 56 Absatz 2 SGB VIII hinaus ist das Jugend-
amt als Amtsvormund oder Amtspfleger auch von der 
Aufsicht des Familiengerichts oder Betreuungsgerichts 
nach §§ 1835, 1844, 1847, jeweils in Verbindung mit 
§ 1798 Absatz 2, §§ 1848, 1849, 1850, 1851 Nummer 1 
bis 3, §§ 1852, 1853, 1854 Nummer 1 bis 5 und 7, je-
weils in Verbindung mit § 1799 Absatz 1, sowie § 1799 
Absatz 2 und § 1859 Absatz 1 in Verbindung mit § 1801 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ausge-
nommen. Dasselbe gilt bei § 1854 Nummer 6 in Verbin-
dung mit § 1799 Absatz 1 BGB, soweit es sich um die 
Aufsicht in vermögensrechtlicher Hinsicht handelt. An-
stelle der Rechnungslegung bei der Beendigung der 
Amtspflegschaft oder Amtsvormundschaft nach § 1873 
Absatz 1 in Verbindung mit § 1807 BGB genügt die Ein-
reichung einer zusammenfassenden Darstellung der Ein-
nahmen mit Ausgaben sowie der Vermögensentwick-
lung, soweit das Familiengericht oder Betreuungsgericht 
nicht im Einzelfall etwas anderes anordnet.«

7. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort »Berufsbetreu-
ern« durch die Wörter »beruflichen Betreuern« er-
setzt.

b) In Absatz 1 werden die Wörter »§ 4 Absatz 1  
Satz 2 Nummer 2 des Vormünder- und Betreuerver-
gütungsgesetzes (VBVG) vom 21. April 2005 
(BGBl. I S. 1073, 1076)« durch die Wörter »§ 4 Ab-
satz 3 Nummer 2 des Vormünder- und Betreuerver-
gütungsgesetzes vom 21. April 2005 (BGBl. I 
S. 1073, 1076), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 22. Juni 2019 (BGBl. I S. 866) geändert 
worden ist, in der bis einschließlich 31. Dezember 
2022 geltenden Fassung« ersetzt.

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter »Vormünder- und 
Betreuervergütungsgesetzes« durch die Wörter 
»Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz 
vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073, 1076)« 
ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter »§ 4 Absatz 1  
Satz 2 VBVG« durch die Wörter »§ 4 Absatz 3 
des Vormünder- und Betreuervergütungsgeset-
zes vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073, 
1076), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. Juni 2019 (BGBl. I S. 866) geändert 
worden ist, in der bis einschließlich 31. De-
zember 2022 geltenden Fassung« ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes

Das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz vom 25. Novem-
ber 2014 (GBl. S. 534), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 28. Juni 2022 (GBl. S. 346) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 13 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort »Aufenthalts-
bestimmungsrecht« jeweils die Wörter »oder das 
Recht zur Entscheidung über eine mit Freiheitsent-
ziehung verbundene Unterbringung« eingefügt.

b) In Satz 3 wird die Angabe »1800, 1906 und 1915« 
durch die Angabe »1795, 1813 und 1831« ersetzt.

2. In § 15 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter »Satz 1 
Nummer 3« durch die Angabe »Nummer 4« ersetzt.

3. In § 19 Absatz 3 Satz 4 wird die Angabe »1800 und 
1915« durch die Angabe »1795 und 1813« ersetzt.

4. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

 »(5) Eine Behandlung nach Absatz 3 ist auf Antrag 
der behandelnden anerkannten Einrichtung nur 
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 (2) Die pauschale Beihilfe wird zu einer freiwilligen 
gesetzlichen oder einer privaten Krankheitskosten-
vollversicherung gewährt. Bei einer privaten Krank-
heitskostenvollversicherung ist Voraussetzung, dass 
das Versicherungsunternehmen die Versicherung nach 
§ 257 Absatz 2a Satz 1 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch betreibt. Die pauschale Beihilfe kann auch zu 
einer ausländischen Krankheitskostenvollversiche-
rung gewährt werden, wenn deren Vertragsleistungen 
in Art, Umfang und Höhe mit den Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung vergleichbar sind.

 (3) Anspruchsberechtigt sind beihilfeberechtigte Per-
sonen nach § 78. Der Anspruch auf die pauschale Bei-
hilfe besteht ab dem ersten Tag des Fristbeginns nach 
Absatz 4, jedoch frühestens ab Beginn der Krankheits-
kostenvollversicherung.

 (4) Die Gewährung einer pauschalen Beihilfe erfolgt 
nur auf Antrag mit dem von der Beihilfestelle vorge-
gebenen Formblatt. Der Antrag ist unmittelbar bei der 
Beihilfestelle innerhalb einer Ausschlussfrist von fünf 
Monaten zu stellen. Die Frist beginnt

1. für die am 1. Januar 2023 vorhandenen beihilfebe-
rechtigten Personen nach § 78 am 1. Januar 2023,

2. für die am 1. Januar 2023 ohne Beihilfeberechti-
gung beurlaubten Beamtinnen und Beamten mit 
dem Wiederaufleben der Beihilfeberechtigung nach 
§ 78,

3. für die heilfürsorgeberechtigten Beamtinnen und 
Beamten nach § 79 mit Wegfall des Anspruchs auf 
Heilfürsorge,

4. im Übrigen mit dem Tag der Entstehung einer 
neuen Beihilfeberechtigung nach § 78 infolge

 a)  der Begründung oder Umwandlung des Beam-
tenverhältnisses mit Ausnahme der Fälle des 
§ 8,

 b)  der Entstehung des Anspruchs auf Witwengeld, 
Witwergeld oder Waisengeld nach dem Satz für 
Vollwaisen, sofern nicht bereits ein eigener Bei-
hilfeanspruch nach § 78 besteht und wenn die 
Versorgungsurheberin oder der Versorgungsur-
heber keinen Antrag auf Gewährung einer pau-
schalen Beihilfe innerhalb der Ausschlussfrist 
gestellt hat, oder

 c)  der Abordnung oder Versetzung von einem an-
deren Dienstherrn zu einem Dienstherrn im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes.

 (5) Dem Antrag nach Absatz 4 ist der Nachweis  
einer abgeschlossenen Krankheitskostenvollversiche-
rung für die beihilfeberechtigte Person und ihre nach 
§ 78 berücksichtigungsfähigen Angehörigen in der 
freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung oder in 
der privaten Krankenversicherung beizufügen. Kann 
der Nachweis bei Antragstellung nicht erbracht wer-
den, so ist er spätestens innerhalb von zwei Monaten 

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft, abwei-
chend hiervon treten Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe b 
und Nummer 4 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

stuttgart, den 21. Dezember 2022

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Bayaz

 Schopper Olschowski

 Walker  Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

  Razavi

Gesetz zur Einführung einer  
pauschalen Beihilfe

Vom 21. Dezember 2022

Der Landtag hat am 21. Dezember 2022 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 9. November 2010 (GBl. 
S. 793, 794), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 15. November 2022 (GBl. S. 540, 548) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 78 des Landesbeamtengesetzes wird folgender 
§ 78a eingefügt:

 »§ 78a

 Pauschale Beihilfe

 (1) An Stelle einer Beihilfe nach § 78 wird eine pau-
schale Beihilfe nach den folgenden Absätzen gewährt. 
Die beihilfeberechtigte Person verzichtet mit der Inan-
spruchnahme der pauschalen Beihilfe unwiderruflich 
auf eine Beihilfe nach § 78, welche sie für sich und 
ihre berücksichtigungsfähigen Angehörigen erhalten 
würde. Ausgenommen von dem Verzicht ist die Ge-
währung einer Beihilfe zu Aufwendungen für die 
Pflege und im Todesfall. Im Falle des Todes der bei-
hilfeberechtigten Person, welche mit der Inanspruch-
nahme der pauschalen Beihilfe unwiderruflich auf 
eine Beihilfe nach § 78 verzichtet hat, haben auch die 
Hinterbliebenen ausschließlich einen Anspruch auf 
eine pauschale Beihilfe nach den folgenden Absätzen, 
soweit diese Hinterbliebenen nicht in einer gesetzli-
chen Krankenversicherung Pflichtmitglied sind.
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Die Anrechnung erfolgt, soweit möglich, mittels Ver-
rechnung mit zukünftigen Zahlungen der pauschalen 
Beihilfe.

 (11) Die pauschale Beihilfe soll grundsätzlich durch 
die Beihilfestelle auf das Bezügekonto überwiesen 
werden, eine Barauszahlung ist nicht möglich.

 (12) In besonderen Härtefällen kann zu einzelnen 
Leistungen eine Beihilfe nach § 78 gewährt werden. 
Dafür müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. es handelt sich um Aufwendungen, die grundsätz-
lich nach § 78 beihilfefähig wären und die entspre-
chenden Voraussetzungen für die Gewährung einer 
Beihilfe erfüllen,

2. es ist von der abgeschlossenen Krankheitskosten-
vollversicherung keine und auch keine anteilige 
Leistung zu erlangen,

3. eine Leistung durch die Krankheitskostenvollversi-
cherung wurde form- und fristgerecht beantragt,

4. die Aufwendungen hätten auch nicht durch den Ab-
schluss einer zumutbaren Zusatzversicherung ver-
sichert werden können und

5. die fraglichen Aufwendungen waren unbedingt not-
wendig und übersteigen 10 Prozent des laufenden 
Bruttomonatsbezugs, mindestens aber 360 Euro.

 Ein besonderer Härtefall liegt nicht allein schon des-
halb vor, weil die Leistung nicht vom Leistungskata-
log der Krankheitskostenvollversicherung umfasst ist. 
Über das Vorliegen einer besonderen Härte entschei-
det die Beihilfestelle mit Zustimmung der obersten 
Dienstbehörde und nur im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium.«

2. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Änderung der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung

§ 46 Absatz 1 der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung 
vom 29. November 2005 (GBl. S. 716), die zuletzt durch 
Artikel 13 des Gesetzes vom 15. November 2022 (GBl. 
S. 540, 554) geändert worden ist, wird folgender Satz an-
gefügt:

»Bei der Gewährung einer Beihilfe nach § 78a LBG wird 
die Krankenfürsorge in Form der pauschalen Beihilfe 
auch während der Elternzeit gewährt, sofern die pau-
schale Beihilfe nicht bereits auf Grund einer Teilzeit-
beschäftigung unmittelbar gewährt wird.«

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

stuttgart, den 21. Dezember 2022

nach Ablauf der in Absatz 4 Satz 2 genannten Aus-
schlussfrist nachzureichen. Wird der Nachweis inner-
halb dieser Frist nicht erbracht, so ist der Antrag abzu-
lehnen.

 (6) Die Höhe der pauschalen Beihilfe beträgt bei frei-
willig in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
cherten Anspruchsberechtigten die Hälfte des nachge-
wiesenen Krankenversicherungsbeitrags der freiwilli-
gen gesetzlichen Versicherung der anspruchsberech-
tigten Person. Krankenversicherungsbeiträge der 
berücksichtigungsfähigen Angehörigen nach § 78 sind 
damit abgegolten.

 (7) Die Höhe der pauschalen Beihilfe beträgt bei in der 
privaten Krankheitskostenvollversicherung versicher-
ten Anspruchsberechtigten höchstens die Hälfte des 
Beitrags einer im Basistarif nach § 152 Absatz 3 des 
Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versicherungs-
unternehmen versicherten Person. Sofern die Hälfte 
des nachgewiesenen Beitrags der anspruchsberechtig-
ten Person zur Krankheitskostenvollversicherung ge-
ringer als der Höchstbetrag der pauschalen Beihilfe 
nach Satz 1 ist, kann dieser bis zum Erreichen des 
Höchstbetrags der pauschalen Beihilfe mit Beiträgen 
der privaten Krankheitskostenvollversicherung der be-
rücksichtigungsfähigen Angehörigen nach § 78 ohne 
Anwendung seines Absatzes 1a aufgestockt werden.

 (8) Beim Zusammentreffen mehrerer Beihilfeberechti-
gungen sind die Konkurrenzregelungen für die Ge-
währung einer Beihilfe nach § 78 entsprechend anzu-
wenden.

 (9) Änderungen der Höhe des Krankenversicherungs-
beitrags und Änderungen der persönlichen Verhält-
nisse, die sich auf den Anspruch sowie die Höhe der 
pauschalen Beihilfe auswirken können, sind unmittel-
bar und unverzüglich der Beihilfestelle in Textform 
oder, sofern die Beihilfestelle hierfür einen Zugang 
eröffnet hat, elektronisch mitzuteilen. Änderungen der 
Höhe der Krankenversicherungsbeiträge werden, so-
weit möglich, mit zukünftigen Zahlungen der pau-
schalen Beihilfe verrechnet. 

 (10) Auf die pauschale Beihilfe anzurechnen sind

1. Beiträge eines anderen Arbeitgebers oder eines 
 Sozialleistungsträgers zur Krankenversicherung,

2. ein Zuschuss zum Beitrag zur Krankenversiche-
rung aufgrund von Rechtsvorschriften oder eines 
Beschäftigungsverhältnisses sowie

3. Beitragsrückerstattungen der Versicherung im Ver-
hältnis der gewährten pauschalen Beihilfe zu den 
Krankenversicherungsbeiträgen. 

 Erstattungen nach § 47 der Arbeitszeit- und Urlaubs-
verordnung sind nicht anzurechnen. Die in Satz 1 ge-
nannten Zahlungen sind unmittelbar und unverzüglich 
in Textform oder, sofern die Beihilfestelle hierfür 
 einen Zugang eröffnet hat, elektronisch mitzuteilen. 
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§ 5

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 12. Dezember Olschowski

Verordnung des Verkehrsministeriums  
zur Änderung der Laufbahnverordnung VM 
und der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den höheren bautechnischen 
Verwaltungsdienst

Vom 16. Dezember 2022

Es wird verordnet auf Grund von

1. § 15 Absatz 4 des Landesbeamtengesetzes (LBG) vom 
9. November 2010 (GBl. 793, 794), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 15. November 2022 (GBl. 
2022 S. 540) geändert worden ist;

2. § 16 Absatz 2 LBG im Benehmen mit dem Innenmi-
nisterium und dem Finanzministerium,

3. § 22 Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 LBG im Benehmen 
mit dem Innenministerium:

Artikel 1

Änderung der Laufbahnverordnung VM

Die Laufbahnverordnung VM vom 7. Juli 2014 (GBl. 
S. 443), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
19. November 2020 (GBl. S. 1086) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt gefasst: 

 »§ 2 

 Einrichtung von Laufbahnen

 Es werden folgende Laufbahnen eingerichtet: 

1. mittlerer und gehobener Straßenmeisterdienst,

2. mittlerer, gehobener und höherer bautechnischer 
Verwaltungsdienst. 

 Im gehobenen und höheren bautechnischen Verwal-
tungsdienst bestehen die Fachrichtungen Straßen und 
Verkehr.«

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter »für den ge-
hobenen und höheren bautechnischen Verwaltungs-
dienst« gestrichen. 

b) Dem Wortlaut wird folgender Absatz vorangestellt:

 »(1) Die Bildungsvoraussetzungen nach § 15 Ab-
satz 1 Nummer 1 LBG für den mittleren bautechni-

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Bayaz

 Schopper Olschowski

 Walker  Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

  Razavi

Verordnung des Wissenschaftsministeriums 
zur Bestimmung des Zeitpunkts nach  

Artikel 8 Absatz 1 Satz 1 des  
Zweiten KIT-Weiterentwicklungsgesetzes 

sowie weiterer nach dem KIT-Gesetz  
zu bestimmender Zeitpunkte

Vom 12. Dezember 2022

Es wird verordnet auf Grund von

1. § 17 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2, § 22 Absatz 3 und 
§ 28 Absatz 1 Satz 2 des KIT-Gesetzes (KITG) vom 
14. Juli 2009 (GBl. S. 317, 318), das zuletzt durch 
 Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Oktober 2021 (GBl. 
S. 941) geändert worden ist, und

2. Artikel 8 Absatz 2 Satz 1 des Zweiten KIT-Weiterent-
wicklungsgesetzes vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 83) 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium:

§ 1 

Bestimmung des Zeitpunkts nach  
§ 17 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 KITG

Als Zeitpunkt im Sinne von § 17 Absatz 2 Satz 2 Halb-
satz 2 KITG wird der 1. Januar 2023 bestimmt.

§ 2

Bestimmung des Zeitpunkts nach § 22 Absatz 3 KITG

Als Zeitpunkt im Sinne von § 22 Absatz 3 in Verbindung 
mit Absatz 1 KITG wird der 1. Januar 2023 bestimmt.

§ 3 

Bestimmung des Zeitpunkts nach § 28 Absatz 1 KITG

Als Zeitpunkt im Sinne von § 28 Absatz 1 KITG wird 
der 1. Januar 2023 bestimmt

§ 4

Bestimmung des Zeitpunkts nach Artikel 8 Absatz 2  
Satz 1 des Zweiten KIT-Weiterentwicklungsgesetzes

Als Zeitpunkt im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Satz 1  
des Zweiten KIT-Weiterentwicklungsgesetzes wird der 
1. Januar 2023 bestimmt.
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 b) Haushalts-, Zuwendungs- und Vergaberecht,

 c) Kommunikation und Präsentation,

3. im höheren bautechnischen Verwaltungsdienst

 a)  Europa-, Staats- und Verwaltungsrecht sowie 
öffentliches Dienstrecht jeweils in Grundzügen,

 b)  Verwaltungsmanagement, Haushalts-, Zuwen-
dungs- und Vergaberecht,

 c) Führungs-, Sozial- und Methodenkompetenz.«

6. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter »bei Vorlie-
gen der Bildungsvoraussetzungen für den höheren 
bautechnischen Verwaltungsdienst« gestrichen. 

b) Dem Wortlaut wird folgender Absatz vorangestellt:

 »(1) Abweichend von § 22 Absatz 1 Nummer 1 
LBG können Beamtinnen und Beamte des mittle-
ren bautechnischen Verwaltungsdienstes, die die 
Bildungsvoraussetzungen für den gehobenen bau-
technischen Verwaltungsdienst erworben haben, in 
den gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienst 
beider Fachrichtungen aufsteigen, wenn sie sich 
mindestens im ersten Beförderungsamt der Lauf-
bahn befinden.«

c) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 2.

d) Im neuen Absatz 2 wird das Wort »zweiten« durch 
das Wort »ersten« ersetzt. 

Artikel 2

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung  
für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den höheren 
bautechnischen Verwaltungsdienst vom 23. Dezember 
2014 (GBl. 2015 S. 52), die zuletzt durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 19. November 2020 (GBl. S. 1086) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 12 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter »Regie-
rungspräsidium Tübingen« durch die Wörter »Minis-
terium für Verkehr« ersetzt. 

2. In § 13 Absatz 2 Nummer 3 werden die Wörter »der 
Fachrichtung Straßen« gestrichen. 

Artikel 3

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in 
Kraft.

stuttgart, den 16. Dezember 2022 Hermann

schen Verwaltungsdienst erwirbt, wer eine für die 
Verwendung in der Mobilitäts-, Verkehrs- und Stra-
ßenbauverwaltung geeignete technische Berufsaus-
bildung erfolgreich abgeschlossen hat und einen 
mittleren Bildungsabschluss nachweist. Geeignet 
sind insbesondere Ausbildungen im Bereich Stra-
ßenbau, Betonbau, Straßen- und Verkehrstechnik, 
Straßenbetrieb und Bauzeichnung.« 

c) Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden die Ab-
sätze 2 und 3.

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort »den« 
die Wörter »mittleren und« eingefügt. 

b) Dem Wortlaut wird folgender Absatz vorangestellt:

 »(1) Die Laufbahnbefähigung für den mittleren 
bautechnischen Verwaltungsdienst erwirbt, wer 
nach Erwerb der Bildungsvoraussetzungen 

 1.  eine Prüfung zur staatlich geprüften Technikerin 
oder zum staatlich geprüften Techniker in einer 
für die Verwendung in der Mobilitäts-, Ver-
kehrs- und Straßenbauverwaltung geeigneten 
Fach richtung oder eine Meisterprüfung in  einem 
für die Verwendung in der Mobilitäts-, Ver-
kehrs- und Straßenbauverwaltung geeigneten 
Beruf als laufbahnqualifizierende Zusatzaus-
bildung erfolgreich abgeschlossen hat oder 

 2.  eine mindestens dreijährige der Vorbildung ent-
sprechende Berufstätigkeit nach Maßgabe des 
§ 9 nachweist.« 

c) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 2.

4. § 8 Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

 »Verantwortungsbereitschaft, Fähigkeit zur Selbstre-
flexion, interdisziplinäre Arbeitsweise, Inklusions-
kompetenz, Verständnis für rechtliche, politische, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge 
sowie kommunikative, soziale, interkulturelle, ökolo-
gische und methodische Kompetenzen sind zu för-
dern.«

5. § 9 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Die Wahrnehmung von Aufgaben der jeweiligen 
Laufbahn setzt dabei insbesondere auch erworbene 
Kenntnisse auf folgenden Gebieten voraus:

1. im mittleren bautechnischen Verwaltungsdienst

 a)  Staats- und Verwaltungsrecht jeweils in Grund-
zügen, 

 b) Haushalts-, Zuwendungs- und Vergaberecht,

 c)  technische Vorschriften des Straßen- und konst-
ruktiven Ingenieurbaus,

2. im gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienst

 a)  Europa-, Staats- und Verwaltungsrecht jeweils 
in Grundzügen,



Nr. 41 GBl. vom 29. Dezember 2022 679

(3) Das zuständige Regierungspräsidium kann Ausnah-
men von der in Absatz 1geregelten Verpflichtung zum 
Tragen einer Atemschutzmaske oder medizinischen 
Maske anordnen.

(4) Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen 
Maske oder einer Atemschutzmaske auf Grund anderer 
Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

§ 2 

Testung

(1) Personen gemäß § 3 des Flüchtlingsaufnahmegeset-
zes (FlüAG), die in einer Erstaufnahmeeinrichtung neu 
aufgenommen werden, unterliegen in Bezug auf einen 
direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 
einer Testpflicht. Den Zeitpunkt und die Organisation der 
Testung bestimmt die Erstaufnahmeeinrichtung.

(2) Die Testpflicht gemäß Absatz 1 gilt entsprechend für 
Personen gemäß § 3 FlüAG, die

1. nach mindestens sieben Tage dauernder unerlaubter 
Abwesenheit erneut aufgenommen werden, oder die

2. vor Verlegung in eine andere Erstaufnahmeeinrich-
tung oder vor Verlegung in die Stadt- und Landkreise 
oder Gemeinden einer Testpflicht nach Absatz 1 unter-
liegen.

(3) Sofern erforderlich, können bei Personen gemäß § 3 
FlüAG anlassbezogen, insbesondere im Ausbruchsfall, 
bei typischen Krankheitssymptomen oder als Kontakt-
person einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizier-
ten Person, von dem zuständigen Regierungspräsidium 
weitere Testungen in Bezug auf einen direkten Erreger-
nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vorgenommen 
werden.

(4) Sofern erforderlich, kann das zuständige Regierungs-
präsidium im Falle eines Ausbruchs von Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 in einer Erstaufnahme-
einrichtung gemäß § 44 Absatz 1 AsylG von den dort 
 tätigen Personen die Vorlage eines Testnachweises im 
Sinne des § 22a Absatz 3 IfSG verlangen.

(5) Das zuständige Regierungspräsidium kann Aus-
nahmen von den Absätzen 1 bis 3 zulassen.

(6) Eine Testpflicht besteht nicht für Kinder vor Voll-
endung des ersten Lebensjahrs.

§ 3 

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num- 
mer 24 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 1 Absatz 1 keine Maske trägt,

2. entgegen § 2 Absätze 1 und 2 sich nicht einer Testung 
unterzieht.

Verordnung des Justizministeriums  
über infektionsschützende Maßnahmen 

gegen die Ausbreitung des Virus  
SARS-CoV-2 in Erstaufnahmeeinrichtungen 
(Corona-Erstaufnahme-Schutz-Verordnung 

– CoronaErstaufnSchVO)

Vom 20. Dezember 2022

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 28b und 
29 bis 31 sowie § 54 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 
Gesetz vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2235) geän-
dert worden ist, in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Nummer 
2 und Absatz 3 Nummer 3 der Corona-Verordnung vom 
27. September 2022 (GBl. S. 487), die durch Verordnung 
vom 22. November 2022 (GBl. S. 590) geändert worden 
ist, wird verordnet:

§ 1

Maskenpflicht

(1) Eine medizinische Maske oder Atemschutzmaske 
(FFP2 oder vergleichbar) muss in allen Gebäuden der 
Erstaufnahmeeinrichtungen gemäß § 44 Absatz 1 des 
Asylgesetzes (AsylG) getragen werden. Im Außenbe-
reich der Einrichtungen muss eine medizinische Maske 
oder Atemschutzmaske getragen werden, sofern kein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
eingehalten werden kann. Die Verpflichtung gemäß  
Satz 1 gilt auch für die von der Erstaufnahme betriebe-
nen Busweitertransporte und Bus-Pendelverkehre. 

(2) Eine Ausnahme von der Maskenpflicht gilt 

1.  für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen 
das Tragen einer medizinischen Maske oder einer 
Atemschutzmaske aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist, wobei die Glaubhaft-
machung gesundheitlicher Gründe in der Regel durch 
eine ärztliche Bescheinigung zu erfolgen hat, 

2.  für gehörlose und schwerhörige Menschen und Perso-
nen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleit-
personen, 

3.  für Beschäftigte am Arbeitsplatz, sofern sich an deren 
Einsatzort keine Bewohnerinnen oder Bewohner oder 
Besucherinnen oder Besucher aufhalten, sowie in 
Räumen, in denen ein mindestens gleichwertiger 
Schutz für andere Personen gegeben ist, 

4.  beim Konsum von Lebensmitteln,

5.  innerhalb des eigenen Zimmers im Unterbringungs-
gebäude,

6.  sofern das Tragen einer medizinischen Maske oder 
 einer Atemschutzmaske aus ähnlich gewichtigen und 
unabweisbaren Gründen im Einzelfall unzumutbar 
oder nicht möglich ist, und

7.  für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr.
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Berichtigung der Verordnung  
der Landesregierung über die technischen 

und organisatorischen Rahmenbedingungen 
für die elektronische Aktenführung  

im Bußgeldverfahren sowie die Einführung 
der elektronischen Aktenführung  

im Bußgeldverfahren bei den 
Bußgeldbehörden im Land Baden-

Württemberg (E-Akten-Bußgeldbehörden-
Verordnung – E-Akten-BußgeldVO)

Die Verordnung der Landesregierung über die techni-
schen und organisatorischen Rahmenbedingungen für 
die elektronische Aktenführung im Bußgeldverfahren 
 sowie die Einführung der elektronischen Aktenführung 
im Bußgeldverfahren bei den Bußgeldbehörden im Land 
Baden-Württemberg vom 06. 12. 2022 (GBl. S. 632) ist 
wie folgt zu berichtigen:

Bei der Aufzählung der Mitglieder der Regierung des 
Landes Baden-Württemberg ist der Name »Bauer« durch 
den Namen »Olschowski« zu ersetzen.

§ 4 

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Corona-Erstaufnahme-
Schutz-Verordnung vom 2. April 2022 (GBl. S. 234) 
 außer Kraft.

stuttgart, den 20. Dezember 2022 Gentges



Nr. 41 GBl. vom 29. Dezember 2022 681



682 GBl. vom 29. Dezember 2022 Nr. 41



Nr. 41 GBl. vom 29. Dezember 2022 683

HERAUSGEBER
Staatsministerium Baden-Württemberg,
Richard-Wagner-Straße 15, 70184 Stuttgart. 

SCHRIFTLEITUNG
Staatsministerium, Oberamtsrätin Antje Stüber
Fernruf (07 11) 21 53-367
E-Mail: antje.stueber@stm.bwl.de

VERTRIEB
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH & Co. KG,
Postfach 10 43 63, 70038 Stuttgart.

DRUCKEREI
Offizin Scheufele in Stuttgart.

BEZUGSBEDINGUNGEN
Laufender Bezug durch den Vertrieb, jährlich 75 Euro. Mehrwertsteuer 
wird nicht erhoben. Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember 
eines jeden Jahres gekündigt werden.

VERKAUF VON EINZELAUSGABEN
Einzelausgaben werden durch die Versandstelle des Gesetzblattes, Staats-
anzeiger für Baden-Württemberg GmbH & Co. KG, Postfach 10 43 63, 
70038 Stuttgart (Breitscheidstraße 69, 70176 Stuttgart), Fernruf (0711) 
6 66 01-44,  Telefax (0711) 66601-34, abgegeben. Der Preis dieser Ausgabe 
beträgt 5,80 Euro (einschließlich Porto und Versandkosten). Mehrwert-
steuer wird nicht erhoben.



684 GBl. vom 29. Dezember 2022 Nr. 41


